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Mit 
närrischem Treiben am Marktplatz
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Informationstafel Telefonverzeichnis Verwaltung

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Markt Kipfenberg, Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg
Druck und Anzeigenverwaltung: Druckerei Fuchs GmbH, Gutenbergstr. 1, 92334 Pollanten, Tel. (0 84 62) 9 40 60, 
Fax (0 84 62) 94 06 20, Internet: www.fuchsdruck.de, email: mtb@fuchsdruck.de
Abgabetermine: Abgabetermin für Texte ist jeweils der 15. und für Anzeigen der 20. des Monats – Auflage: 2.100 Exemplare

Amtsleiter: Erster Bürgermeister Christian Wagner
Geschäftsleitung: Thomas Nagler

Tourist-Information:

Marktplatz 19/20, 85110 Kipfenberg, Tel. 08465/9410-40
Öffnungszeiten (ganzjährig): Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,  
Do. 14.00 – 18.00 Uhr. 
Sa., So., und an Feiertagen geschlossen. 

Römer und Bajuwaren Museum Burg Kipfenberg:

Markt Kipfenberg, Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg, 
Tel. 08465/905707, E-Mail: museum@markt-kipfenberg.de

Freibad „Am Limes“:

Das Freibad ist geschlossen.

Standesamt Beilngries:

Hauptstraße 24, 92339 Beilngries 
Tel. (08461) 7070

Notrufnummern:

Polizei 1 10, Feuerwehr / Notarzt / Rettungsdienst 1 12

Giftnotruf 0 89/19 240

Störungsnummern der N-ERGIE Netz GmbH:

Strom: 0800/234-2500

Wasser und Erdgas: 0800/234-3600

Fernwärme: 0800/234-4500

Wasserzweckverband: 08465/905033

Wertstoffhof/Deponie
Angenommen wird nur reiner Bauschutt, keine Erde o. Humus.

Folgender Bauschutt darf über den Container entsorgt werden:
Beton, Pflaster, Kalksandsteine, Zementsteine, Estrich (ohne Anhaftungen), 
Ziegel, Ziegelmauersteine, Fliesen, Putz, Mörtel, Keramik, Porzellan, Bims

Folgende Materialien dürfen über den Container  
nicht entsorgt werden:
Belasteter Bauschutt: Bauschutt mit Anhaftungen, Bauschutt mit 
Schwarzanstrich, Bauschutt aus Verdachtsbereichen, z. B. Werkstatt- 
boden, Kaminsteine, Rigips, Ytong, Heraklit (Holzwolle-Leichtbauplat-
ten), Holz, Kunststoffe, Asphalt, Dämmungen (z.B. Styrodur, Styropor), 
Gartenabfälle, Glas oder Glasbausteine, Nicht-mineralische Abfälle 
Ein Nachsortieren bei der Annahmestelle ist nicht möglich. 
Das Entgelt ist bei der Anlieferung zu entrichten.

Erdaushubdeponie Pfahldorf
Die Deponie ist von April bis Oktober und nur bei guter Witterung 
jeweils am 1. Samstag im Monat von 08.00 – 12.00 Uhr geöffnet. 
Nähere Informationen: s. Rubrik „Müllentsorgung“

Wertstoffhof, Eichstätter Str. 24, Tel. 08465/1737001
Mi. 14 – 17 Uhr / Sa. 8 – 12 Uhr.

Sperrmüll, Glas, Dosen, Schrott, Flachglas, Korken, Holz, Elektrogeräte, 
CD's u. DVD's (kein Datenschutz), Neonröhren, Batterien, Tonerpatronen, 
PU-Schaumdosen, Kartonagen, Bauschutt, Grüngut, Lithium-Ionen-
Akkus (bitte Pole mit Klebeband abkleben und in einer Plastiktüte ab- 
geben). Der Grüngutbehälter ist bis Ende Februar 2023 geschlossen;  
s. Rubrik „Müllentsorgung“.
Anlieferung nur während der Öffnungszeiten.
Zuwiderhandlungen (Ablagerung des Mülls außerhalb des Zaunes) 
werden zur Anzeige gebracht.

Bauschutt-Entsorgung von Kleinmengen
Es können nur auf dem Wertstoffhof in Kipfenberg Kleinmengen von 
Bauschutt (max. 1m3) zur Containerentsorgung während der allgemei-
nen Öffnungszeiten angenommen werden.

Zentrale: ...............................................................08465 / 94 10 -0

Vorzimmer/Friedhofsverwaltung Frau Obermeier ................ -11 
Vorzimmer  Frau Thimm ...................... -49

Fax Vorzimmer ......................................................................... -23

1. Bürgermeister Herr Wagner .................... -24

Bauamt  Herr Heiderscheid ............. -46

Bauamt Verwaltung Frau Binder ...................... -30

Bauamt/Hausmeister Herr Hiemer ..................... -31

Bauamt/Liegenschaften Frau Hennig ..................... -32

Bauamt  Frau Winkler .................... -39

Kämmerei (Leitung) Herr Finster ...................... -33

Kämmerei  Frau Böndl ....................... -26

Kämmerei  Frau Regler ....................... -34

Geschäftsleitung Herr Nagler ...................... -35

Kasse/Buchhaltung Frau Neubauer ................. -36

Kassenverwaltung Frau Buckl ........................ -37

Kasse/Steueramt Frau Polak ........................ -38

Kasse/Müllabfuhr Frau Mayer ....................... -38

Tourist Information Frau Miehling ................... -40

  Frau Stöckl ....................... -41

  Frau Weber ...................... -42

Gewerbe-/Renten-/Fundamt Fr. Rizzo/Fr. Schneider ..........-44

Einwohnermelde- u. Ordnungsamt Fr. Sohmen/Fr. Schneider ... -45

Klärwerk 90 69 21 Bauhof ......................90 69 23

Freibad .............90 69 24 Übergabestation .......90 69 22

Feuerwehrkommandant Forster ..............................0174/3433458

Grund- u. Mittelschule „Am Limes“  
Kipfenberg  ................................................................... 32 80
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Amtlicher Teil – Bekannt- 
machungen/Ausschreibungen

Freiwillige Leistungen des Marktes Kipfen-
berg: Zuschussrichtlinien für Vereine und 
Verbände

Stand 01.01.2023

Art. 1

1. Allgemeine Voraussetzungen

1.1.  Der Markt Kipfenberg gewährt den Vereinen mit 
Hauptsitz im Gemeindegebiet freiwillige Leistungen 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel. Ein Anspruch auf diese Leistungen besteht 
nicht. Verpflichtungen für den Markt Kipfenberg kön-
nen daraus nicht abgeleitet werden.

1.2.  Alle Anträge der Vereine sind schriftlich beim Markt 
Kipfenberg einzureichen. Als Stichtag für die Antrag-
stellung bei Investitionsmaßnahmen für das kommen-
de Haushaltsjahr wird der 31.10. des Antragsjahres 
festgelegt.

  Spätere Eingänge werden im kommenden Haushalts-
jahr nicht mehr berücksichtigt. Eine Behandlung im 
Gemeinderat ist somit ausgeschlossen.

1.3.  Dem Markt Kipfenberg sind alle zur Prüfung der Zu-
schussanträge notwendigen Unterlagen auszuhändi-
gen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ins-
besondere sind vor Auszahlung der Zuschüsse die 
Originalbelege vorzulegen.

1.4.  Die Zuschüsse dürfen nur für den jeweiligen Förder-
zweck verwendet werden.

1.5.  Der Markt Kipfenberg ist berechtigt, sich von der richtigen 
Mittelverwendung an Ort und Stelle zu überzeugen.

Art. 2

2. Fördervoraussetzungen

  Gefördert werden nur eingetragene Vereine und son-
stige Personenvereinigungen, deren Ziel die Förderung 
von sportlichen, kulturellem bodenständigen Brauch-
tum, heimatpflegerischen, erzieherischen, caritativen 
oder kirchlichen Zwecken ist.

  Voraussetzung ist in jedem Falle, dass der Verein durch 
den Gemeinderat als zuschussfähig anerkannt wurde.

2.1.   Der Verein muss zum Stichtag der Antragstellung min-
destens ein Jahr bestehen und eine gültige Satzung 
vorweisen können.

2.2. Der Verein muss einen Mitgliedsbeitrag erheben.

2.3.  Gefördert wird jeweils der Verein als solcher; eine För-
derung von einzelnen Abteilungen ist nicht möglich.

2.4.  Bezahlter Sport (Berufssport) scheidet aus der Förde-
rung aus.

2.5.  Alle Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt werden.

Art. 3

3. Zuschüsse für Baumaßnahmen

3.1.  Finanzielle Zuschüsse zu Baumaßnahmen, Renovie-
rungen und Anschaffungen werden nicht gewährt.

3.2  Über die Zuweisung von Sachleistungen wird von Fall 
zu Fall entschieden.

3.3.  Für vereinseigene, bespielte Fußballplätze wird jährlich 
ein Zuschuss von 600,– Euro pro Norm-Spielfeld, bzw. 
von 400,– Euro je Kleinspielfeld gewährt. Pro Verein 
und Jahr wird ein Zuschuss für bespielte Fußballplätze 
von höchstens 2.000,– Euro gewährt.

Art. 4

4. Vereinsjubiläen

4.1.  Vereinen wird bei Vereinsjubiläen die durch 25 teilbar 
sind, auf Antrag folgender gestaffelter Zuschuss ge-
währt:

 Für 25 Jahre ein Betrag von 125,– Euro

 Für 50 Jahre ein Betrag von 250,– Euro

 Für 75 Jahre ein Betrag von 375,– Euro

 Für 100 Jahre und mehr ein Betrag von 500,– Euro

4.2.  Bei Fahnenweihen werden die Kosten des Toten-
bandes übernommen.

Art. 5

5. Seniorenehrungen

5.1.  Zur Ehrung der älteren Mitbürger ab dem 65. Lebens-
jahr gewährt der Markt Kipfenberg bei der Durchfüh-
rung eines bis zu zwei Mal im Jahr stattfindenden Al-
tennachmittages einen Zuschuss von 2,– Euro pro 
anwesend gewesener Person ab dem 65. Lebensjahr.

5.2.  Kosten für die Programmgestaltung durch Kinder-, 
Schul- und Jugendgruppen werden jährlich mit 5,– 
Euro pro Mitwirkenden max. höchstens 50,– Euro be-
zuschusst. 

5.3.  Für die Abrechnung ist eine Unterschriftenliste mit 
Name, Anschrift und Geburtsdatum der Teilnehmer 
vorzulegen, sowie die Originalrechnungen.

5.4.  Anlässlich des Limesfestes erhalten die anwesenden 
Personen ab dem 65. Lebensjahr am Seniorennachmit-
tag einen Gutschein für ½ Hähnchen und zwei Gut-
scheine für ein Getränk zu je 0,5 Liter. 

Art. 6

6. Jugendförderung

6.1.  Alle in der Förderliste anerkannten Vereine erhalten 
für Kinder und Jugendliche zwischen dem vollendeten 
3. und 18. Lebensjahr für geleistete und zu leistende 
Jugendarbeit 5,– Euro pro Kalenderjahr und Kind bzw. 
Jugendlichen. Voraussetzung ist, dass diese Jugend-
lichen ihren Erstwohnsitz im Markt Kipfenberg haben.

6.2.  Im Rahmen der Talentförderung können keine Zu-
schüsse gegeben werden.

6.3.  Jedem Verein wird für seine geprüften und aner-
kannten Übungsleiter bzw. Übungsleiter mit entspre-
chendem Qualifikationsnachweis je nachgewiesener 
Übungsstunde und je teilnehmendem Jugendlichen 
ein Zuschuss gewährt. Die Zuschusshöhe je Übungslei-
terstunde und je Jugendlichem errechnet sich aus der 
Aufteilung der zur Verfügung gestellten Gesamtsum-
me von 6.000 E auf die anerkannten Übungsleiter-
stunden und Jugendlichen nach dem bisher vom Land-
kreis angewandten Aufteilungsschlüssel. 
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6.4.  Förderberechtigt sind alle aktiven, eigenständigen Ju-
gendgruppen, die ihren Sitz im Gemeindebereich ha-
ben und die von kompetenten Jugendleitern (-innen) 
betreute Jugend-arbeit im Sinne der §§ 11, 12, 13 
SGB VIII leisten. Der Gruppe müssen kontinuierlich 
mindestens 7 Personen im Alter bis 27 Jahren angehö-
ren. Die Gruppenmitglieder sollen mehrheitlich im Ge-
meindegebiet wohnen. Zielgruppen sind nicht nur die 
verbandlichen Gruppierungen, sondern auch nichtver-
bandliche organisierte Gruppen und Jugendinitiativen. 
Die Aktivitäten der Gruppe müssen allgemein jugend-
fördernd sein, also über verbandsspezifische Inhalte 
hinausgehen.

6.5.  Zur Unterstützung der laufenden Gruppenarbeit (Bü-
romaterial, Fahrtkosten, Porti, Informationsmaterial, 
usw.) erhalten Jugendgruppen eine Grundförderung. 
Die Grundförderung beträgt 50,– Euro jährlich, bei 
über 15 Mitgliedern wird die Förderung ab dem 15. 
Mitglied um 1,50 Euro pro Mitglied erhöht. Material-
kosten werden mit 50 %, max. 200,– E bezuschusst. 
Zu den Materialkosten zählen: Werkmaterial, Spiele, 
Liederbücher, Mitarbeiterliteratur, Renovierungsmate-
rial, Stifte, Farben, Klebstoff

6.6.  Antragsteller müssen folgende Nachweise erbringen

 –  für die Grundförderung der Jugendarbeit: Mitglie-
derlisten und Nachweis der Gruppentreffen.

Art. 7 

7. Zuschüsse für Kirchen

7.1  Baumaßnahmen, Renovierungen und Instandset-
zungen von Kirchen, Pfarrheimen, Heizanlagen der 
Kirchen und Pfarrheime, Friedhöfen, Kunstwerken, 
Orgeln sowie Innen- und Außenanlagen werden nicht 
mehr bezuschusst. 

7.2.  Kosten der Läutmechanik der Kirchenglocken werden 
zur Hälfte übernommen.

7.3.  Fördert auch die Bischöfliche Finanzkammer das Pro-
jekt, gelten die von der Bischöflichen Finanzkammer 
als zuschussfähig anerkannten Kosten als Berech-
nungsgrundlage für den Zuschuss. 

7.4.  Allen auf dem Gebiet des Marktes Kipfenberg vorhan-
denen Kirchen bzw. den sie tragenden Kirchenstif-
tungen bzw. den ihnen zugehörigen Kirchengemein-
den wird eine jährliche Mesnerentschädigung von 
100,– Euro gewährt.

Art. 8

8. Kindergartenbeförderung

  Der Markt Kipfenberg übernimmt bis auf weiteres alle 
mit der Kindergartenbeförderung anfallenden Kosten, 
jedoch nur für die aus dem Gemeindebereich Kipfen-
berg kommenden Kinder. Die vertraglich eingesetzte 
Omnibuslinie ist zu benutzen. Fahrten mit privaten 
Kraftfahrzeugen, auch zu den Haltestellen, werden 
nicht übernommen.

Art. 9

9. Feuerlöschwesen

9.1.  Die Ausgeh-Uniform für den 1. und 2. Feuerwehrkom-
mandanten bezahlt der Markt Kipfenberg voll. Dies 
gilt für jeweils 2 Wahlperioden.

9.2.  Ein Bestandverzeichnis über alle vom Markt Kipfen-
berg bezuschussten Uniformen und deren derzeitige 
Eigentümer ist zu führen und auf Verlangen dem 
Markt Kipfenberg vorzulegen.

9.3.  Nach erfolgreich durchgeführten Leistungsprüfungen 
sowie nach amtlich festgesetzten Feuerwehrinspekti-
onen gewährt der Markt Kipfenberg pro Teilnehmer 
einen Verpflegungszuschuss von 12,00 Euro. Über die 
Teilnahme sind Anwesenheitslisten mit Unterschrift 
der Teilnehmer vorzulegen. Feuerwehrkommandanten 
und deren Stellvertreter erhalten 10,00 Euro bei Teil-
nahme an der gemeindlichen Kommandantenver-
sammlung, sowie bei der Kommandantentagung auf 
Kreisebene als Verpflegungszuschuss. Damit ist auch 
die Wegstreckenentschädigung abgegolten. 

9.4   Bei Lehrgängen auf Kreisebene und Lehrgängen an 
staatlichen Feuerwehrschulen wird eine Wegstrecken-
entschädigung von 0,35 Euro pro gefahrenem Kilome-
ter bezahlt bzw. die Kosten für die vorgelegten, güns-
tigsten Fahrtickets der öffentlichen Verkehrsmittel 
erstattet. Des Weiteren gewährt der Markt Kipfenberg 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,50 Euro 
pro Stunde, soweit keine Lohnkosten zu erstatten 
sind. 

9.5.  Für die Grundausbildung wird ein Verpflegungszu-
schuss in Höhe von 12,00 Euro pro Tag gewährt. Da-
mit ist auch die Wegstreckenentschädigung abgegol-
ten. 

9.6.   Feuerwehrstiefel werden bei Selbstbeschaffung mit 
80,00 Euro pro Paar bezuschusst. Diese müssen im 
Rahmen der Jahresbedarfsplanung angemeldet wer-
den. Über die Anzahl an bestellten bzw. bezuschuss-
ten Stiefeln wird im Rahmen der Jahresbedarfsplanung 
jährlich entschieden. 

9.7.  Der Unkostenbeitrag zur Abnahme von Feuerwehr-
führerscheinprüfungen und die Gebühr für die Eintra-
gung im Führerschein beim Landratsamt wird vom 
Markt Kipfenberg komplett getragen. 

9.8.  Für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die 
von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren an ge-
meindlichen Feuerwehrhäusern unentgeltlich durch-
geführt werden, erhält die Freiwillige Feuerwehr einen 
Zuschuss von 4,– Euro pro geleisteter Arbeitsstunde.

Art. 10

10. Ortsbildpflege

10.1.  Die Träger der Ortsbildpflege erhalten auf Antrag all-
jährlich einen Zuschuss. Für die Zuschusshöhe sind fol-
gende Kriterien maßgeblich:

  Bolzplätze und besonders zu pflegende Großflächen 
mit ihren Umgriffsflächen 300,00 Euro pauschal

  Streuobstwiesen und Wiesenflächen, die einmal im 
Jahr gemäht werden 0,04 Euro pro qm

  Straßenbegleitgrün, Rabatten- und Rasenflächen, die 
zweimal pro Jahr gemäht werden 0,08 Euro pro qm

  Flächen, die mindestens viermal im Jahr gemäht wer-
den, wie Friedhöfe, Kinderspielplätze, Rabatten- und 
Rasenflächen um Anpflanzungen 0,20 Euro pro qm

  mit Blumen bepflanzte  
öffentliche Flächen 2,00 Euro pro qm
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Schreibwaren - Büroartikel
Zeitschriften - Geschenkartikel

Renate Gürtner
Försterstraße 1 - 85110 Kipfenberg

Tel. gesch. 0 84 65 / 2 81 - Fax: 13 02

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 · 85125 Kinding
Tel. 0 84 67/8014 72 · Fax 0 84 67/8016 230

info@heizungsbau-mayer.de

www.heizungsbau-mayer.de

Ihr Meisterbetrieb für
Heizung � Sanitär � Solartechnik

Wasseraufbereitung � Beratung � Planung
Ausführung � Reparatur � Wartung

Berletzhausen 25 
85125 Kinding 
Tel. 0 84 67 / 80 14 72 
Fax 0 84 67 / 8 01 62 30 
info@heizungsbau-mayer.de

Prof itieren auch Sie von den 
historisch niedrigen Zinsen
Wir beraten Sie zu den Themen:
• Neubau
• Kauf
• Umschuldung
• Renovierung und Sanierung
• Fördermittel

Daniel Stenzel
Bankkaufmann

Levelingstr. 102a
85049 Ingolstadt
0841 / 12 94 81 83
daniel.stenzel@fp-finanzpartner.de
www.fp-finanzpartner.de

Öffnungszeiten:
Mi.: 8.00 - 16.00 Uhr
Do.: 8.00 - 14.00 Uhr 
Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.30 - 12.00 Uhr

Altmühlring 7 
85110 Arnsberg 
Tel. 08465/3907

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

Tel.: 03944-36160, Web: www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am Wasserturm

Maschinenführer/in

SMD-Bestückung

Vollzeit

GmbHWEEng

Interessiert?
Rufen�Sie�uns�an:�09185�500�4488

Schicken�Sie�uns�eine�Email: cw@weeng.net
Kommen�Sie�einfach�vorbei!

WEEng�GmbH

92360�Mühlhausen
www.weeng.net

An�der Laende�1c

Seit�mehr als�10�Jahren�ist�die Technik�unsere�Leidenschaft!

Wir suchen�engagierte�und�begeisterte�Mitarbeiter
für die�elektronische�Fertigung.

Wenn�Sie�mit�anpacken�möchten,�bewerben�Sie�sich!

Kaufe Pelze, Porzellan, Bleikristall …
… alte Näh- und Schreibmaschinen, Bilder, Zinn, Klein-
kunst, Münzen, Schmuck, Silber, Ledertaschen, Pokale, 
Schallplatten, Fotoapparate, Holzfiguren.

Kostenlose Wertermittlung und Hausbesuch.

Telefon: 01 76 / 64 77 71 37, Herr Fröhlich
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  intensiv bepflanzte Blumenbeete  
und Blumentröge 6,00 Euro pro qm

  für die Bewirtung bei der Aktion  
saubere Landschaft 5,– Euro

  2,50 Euro pro Erwachsener

 pro Kind

  nach detailliertem Arbeitsbeschrieb bei der Wander-
wegepflege, Pflege und Kehren von Gehsteigen und 
Bordsteinen vor öffentlichen Flächen, Baum- und He-
ckenschnitt und sonstige Arbeiten (Pflege Ruhebänke/
Bushäuschen) 4,– Euro pro Stunde

10.2.  Die Marktgemeinde übernimmt die Kosten der Pflan-
zen für die Bepflanzung gemeindeeigener Grund-
stücke und die Kosten von Rasenmähern für die Ge-
meindeflächen vollständig, die Kosten für andere 
Mähgeräte und für Heckenscheren zur Pflege ge-
meindlicher Grundstücke zu 30 %. Voraussetzung für 
die Kostenübernahme ist ein schriftlicher Antrag an 
die Marktgemeinde, über den der Gemeinderat indivi-
duell entscheidet, ebenso sind größere Gehölzpflan-
zungen vorher zu beantragen. 

10.3.  Der Zuschuss zur vereinsmäßigen Ortsbildpflege wird 
gewährt, sofern folgende Voraussetzungen als erfüllt 
nachgewiesen werden:

 –  der Verein legt einen Jahresbericht vor, dessen for-
meller Rahmen vom Markt Kipfenberg vorgegeben 
wird;

 –  der Verein versichert, dass die angegebenen Orts-
bild-Pflegemaßnahmen tatsächlich durchgeführt 
wurden; der zuständige Ortsbeauftragte bzw. Orts-
sprecher bestätigt daher die im Jahresbericht ge-
machten Angaben durch Unterschrift.

Art. 11

11. Primizgeschenke

  Für die in der Marktgemeinde abgehaltenen Primizfei-
ern gewährt der Markt Kipfenberg als Primizgeschenk 
250,– Euro für den Primizianten.

Art. 12

12. Wasserwacht

  Die Wasserwacht Kipfenberg erhält für jede geleistete 
Wachstunde im Kipfenberger Freibad einen Zuschuss 
von 1,– Euro pro Wachstunde.

Art. 13

13. Flurwegebau

13.1   Entgegen Art. 2 werden alle Jagdgenossenschaften im 
Markt Kipfenberg, die Körperschaften des öffentli-
chen Rechts im Sinne des § 9 Bundesjagdgesetz sind, 
bezuschusst. 

13.2  Bezuschusst werden Wegebaumaßnahmen auf öf-
fentlich gewidmeten Feld- und Waldwegen im Ge-
meindegebiet Kipfenberg. 

13.3  Die Wegebaumaßnahmen werden durch die Jagdge-
nossenschaften selbst durchgeführt und erfolgen auf 
deren Rechnung. 

13.4  Als Wegebaumaßnahmen gelten alle Ausbau-, Unter-
halts- und Pflegearbeiten. Dies betrifft unter anderem 
das Asphaltieren, Aufschottern, Abgrädern, Mähen, 

Mulchen und Zurückschneiden von Hecken und Ge-
hölz, die von öffentlichen Flächen in die Wege hinein-
wachsen. Dies gilt nicht für den Überwuchs von Pflan-
zen von privaten Flächen. 

13.5  Für Wegebaumaßnahmen, die eine Verbesserung der 
Oberflächeneigenschaft darstellen (z.B. Asphaltieren 
eines geschotterten Weges, Aufschottern eines Wie-
senweges) besteht kein Anspruch auf einen Zuschuss. 
Über diese Maßnahmen fasst der Marktgemeinderat 
auf Antrag einen Beschluss, ob der Maßnahme zuge-
stimmt wird. 

13.6  Die Jagdgenossenschaften haben für die geplanten 
Wegebaumaßnahmen gemäß Art. 1 rechtzeitig bis 
31.10. des Vorjahres einen schriftlichen Antrag zu stel-
len. Der Antrag muss mindestens folgende Aussagen 
über die beabsichtigten Wegebaumaßnahmen bein-
halten: Art der Maßnahme, Ort der Maßnahme mit 
Lageplan, Kostenschätzung mit evtl. Kostenvoran-
schlägen. 

13.7  Für die zuwendungsfähigen Wegebaumaßnahmen 
gewährt der Markt Kipfenberg einen Zuschuss in Höhe 
von 40 % der Gesamtkosten gemäß beantragter 
Kostenschätzung. Sollten sich die tatsächlichen Kosten 
gegenüber der Kostenschätzung erhöhen, so besteht 
nur Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe des Anteils 
aus der Kostenschätzung. Zusätzlich erhält die jewei-
lige Jagdgenossenschaft 60 % der vom Markt Kipfen-
berg vereinnahmten Pachten für landwirtschaftliche 
gemeindliche Flächen. 

13.8  Nach Abschluss der Wegebaumaßnahme ist dem 
Markt Kipfenberg bis spätestens 15.12 des Jahres der 
Durchführung der Wegebaumaßnahme ein Auszah-
lungsantrag mindestens mit den Rechnungsnachwei-
sen und sonstigen Nachweisen (Lieferscheine, Bilddo-
kumentationen) zum Wegebau vorzulegen. Später 
eingegangene Abrechnungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

13.9   Die Auszahlung des eingegangenen Auszahlungsan-
trages erfolgt, sofern alle Rechnungen und Nachweise 
vorliegen, bis spätestens 31.12. des Jahres der Durch-
führung der Wegebaumaßnahme. 

Art. 14 

14. Faschingsaktivitäten

14.1   Der Kulturverein „Die Fasenickl“ e.V. erhält jährlich auf 
Antrag für die Faschingsaktivitäten im Gemeindege-
biet, inklusive der Ausgaben am Unsinnigen Donners-
tag für Schulen und Kindergräten sowie die Kosten für 
max. 50 Faschingsorden, einen Zuschuss in Höhe von 
2.500,00 Euro.

14.2  Die am Faschingsumzug Teilnehmenden erhalten fol-
gende Zuschüsse:

 pro Gruppe mit Wagen 100,00 Euro

 pro Fußgruppe  40,00 Euro

Diese Richtlinien treten am 01.01.2023 in Kraft.

Gleichzeitig treten die Richtlinien Stand 01.10.2021 außer 
Kraft.

Kipfenberg, 22.12.2022

gez. Christian Wagner, Erster Bürgermeister
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•
•
•
•

 Vollstätionäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege
 Tagespfl ege

 Ambulanter Dienst
 Begegnungsstätte

www.renafan.de

Unsere Pfl egeleistungen:

Seniorenzentrum
KIPFENBERG
08465 1720-0

Taxiunternehmen Seitz
 01 79/9 48 71 70
Birkenweg 16 · 85095 Denkendorf

• Personenbeförderung
•  Chemo-/Strahlen-/Dialyse-/ 

Rehafahrten (alle Kassen)

 Dachdecker, Spengler
Zimmerer & Azubi
•  Tarifliche Bezahlung und zusätzlich weitere tolle 

Zuwendungen
• Zukunftssichere, moderne und vielfältige Arbeit
• Fahrtgeld und fester Betriebsurlaub
• Bewerbungen an info@eckstein-bedachungen.de

Wir suchen dich als:

eckstein Bedachungen GmbH

Kipfenberger Straße 9, 85110 Pfahldorf
Tel: 08465 9407-0, info@eckstein-bedachungen.de
www.eckstein-bedachungen.de

... gerne auch 
als Bauhelfer!

(m/w/d)

Wir suchen eine Reinigungskraft (m/w/d)

Zimmerdame
14,–  Netto/St.

auf Mini-Job-Basis ohne Zeitdruck, nur Vormittag.

Gästehaus Biedermann
85125 Kinding · Tel. 0 84 67 / 2 82
info@gaestehaus-biedermann.de
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Neue Nutzungs- und Entgeltordnungen:
Der Marktgemeinderat hat die folgenden neuen Nutzungs- 
und Entgeltordnungen erlassen:

– Anmietung von Marktständen und Markthütten

– Standesamtliche Trauungen am Grünen Topf Grösdorf

–  Veranstaltungen im Römer und Bajuwaren Museum Burg 
Kipfenberg

Diese können auf der Homepage des Marktes Kipfenberg 
unter: https://www.kipfenberg.de/verwaltung/satzungen/ 
eingesehen werden.

Bauprojekt: Umbau, Sanierung und Erwei-
terung Rathaus Kipfenberg
Der Markt Kipfenberg informiert über die bevorstehenden 
Bauarbeiten im Bereich des Marktplatzes. Für den Umbau 
wird der Marktplatz zum Teil zur Aufstellung des Krans und 
der Baucontainer beansprucht. Im Zeitraum der Bauarbeiten 
ist der Marktplatz ausschließlich als Einbahnstraße zu benut-
zen (siehe Bild unten). Die Parkplätze innerhalb des Markt-
platzes bleiben erhalten. 

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihr Verständnis und ste-
hen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Fällung der Linde auf dem Kirchenvorplatz 
in Biberg
Schon seit ein paar Jahren wird der Zustand der ortsbildprä-
genden Linde auf dem Kirchenvorplatz leider immer schlech-
ter. Der Lindenbaum ist von einem Schwamm befallen und 
stellt nun für die Fußgänger oder spielende Kinder eine ver-
kehrsgefährdende Situation da.
Deshalb muss der Lindenbaum in Absprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde leider gefällt werden.
Als Auflage der unteren Naturschutzbehörde findet nach der 
vollständigen Entfernung des Reststammes eine zeitnahe Er-
satzpflanzung einer neuen gesunden Linde statt.

Ausgleichsfläche in Böhming mit der Audi 
Stiftung für Umwelt AG bepflanzt
Mit einer „PflanzMIT!“-Aktion der Audi Stiftung für Umwelt 
AG wurde eine riesige Pflanzaktion in Böhming gestartet. 

Das gemeinsame Projekt haben wir unserem Forstoberin-
spektor, Herrn Christoph Gabler, zu verdanken. Herr Dr. Joa-
chim Wloka, welcher dem Team der Audi Stiftung für Um-
welt angehört, hat bereits schon einmal mit Herrn Gabler 
zusammengearbeitet und hat nun erneut Kontakt mit ihm 
aufgenommen. Hier wurde der Vorschlag für ein weiteres 
gemeinsames Projekt unterbreitet.

Die Fläche wurde zuvor vorbereitet, Klee ausgesät und das 
Erdreich wurde gewalzt. 

An insgesamt 5 Aktionstagen haben sich 5 Teams aus den 
verschiedensten Bereichen der Audi AG bereit erklärt, den 
Schreibtisch gegen Handschuhe und Spaten einzutauschen. 
Der erste Tag startete mit der Errichtung eines Zauns, wel-
cher um die Ausgleichsfläche gesetzt werden musste, um 
Schäden durch Tierverbiss bei den Neuanpflanzungen zu 
vermeiden. In den nächsten Aktionstagen ging es dann ans 
große Pflanzen. Insgesamt stehen 5500 Pflanzen für die ge-
samte Fläche von 2,3 ha bereit und sollen eingepflanzt wer-
den. Die Setzlinge stammen von der Pflanzenschule Schauer 
und Lindner aus Irlahüll. Die neuen Pflanzen dienen als wert-
voller CO2-Speicher. 

Ein großer Teil der Bepflanzung ist bereits noch vor Einbruch 
des Winters erfolgt. Dies wäre nicht ohne die Hilfe von Herrn 
Christoph Gabler, Herrn Anton Schmidt sowie Herrn Tobias 
Lindner möglich gewesen. Die restlichen Baumsetzlinge wer-
den dann im Frühjahr eingepflanzt.

Vorwiegend werden Eichen, dazwischen vereinzelt Buchen 
und Linden gepflanzt. Diese können dem Klimawandel trot-
zen und sind besonders robust. Der Randbereich wird mit 
Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche, Feldahorn und Mehlbee-
re gestaltet. Diese Pflanzen sind besonders bienen- und in-
sektenfreundlich. Eine schädliche Monokultur soll durch eine 
solche Artenvielfalt vermieden werden. Der Markt Kipfen-
berg möchte sich recht herzlich bei allen Mitwirkenden be-
danken. 

Fotos: Anja Hennig
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Sie suchen eine 

und lieben den Umgang und die Arbeit mit 

 
Dann sind Sie in unserem Team genau richtig! 

Wir vom  an der Schule  
 
suchen ab sofort und/oder ab September 2023 

• Erzieher*innen 
• Kinderpfleger*innen 
• Pädagogische Assistenzkräfte 

in Teilzeit mit ca. 20-30 Wochenstunden in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis. 

 
Weitere Informationen zum pädagogischen Konzept und zu unserer Einrichtung finden 
Sie unter www.kinderhort-kipfenberg.de oder dem QR-Code. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Hort an der Schule Kipfenberg 
z. Hd. Frau Kriwet 
Pfahldorfer Str. 11, 85110 Kipfenberg oder  
per E-Mail an verwaltung@kinderhort-kipfenberg.de 

Fax: 08467 8010820

warten auf dich.

info@elektro-seber.de

85125 Kinding/Haunstetten

Tel.: 08467 801080

Im Hüttental 7

www.elektro-seber.de

DIE 4-TAGE-WOCHE
    + EIN COOLES TEAM

UMWELTHELDEN  
machen früher  

Feierabend!
Attraktives Gehaltspaket

4- oder 5- Tage-Woche

z. B. als Fettkutscher (m/w/d)

Online-Bewerbung und  
weitere Stellenangebote:  
www.altfett-lesch.de/ 
stellenangebote Te

www.
l. 09173 - 874

altfett-lesch.de
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Amtlicher Teil – Sonstige 
Veröffentlichungen

Öffnungszeiten der Verwaltung und der 
Tourist-Information
• Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr

• zusätzlich donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr

  Einwohnermelde-, Renten- und Gewerbeamt NUR 
mit Termin!

Folgendes ist beim Besuch zu beachten:
•  Personen mit grippeähnlichen Symptomen bitten wir, das 

Rathaus nicht zu betreten.

• Halten Sie die allgemein geltenden Hygiene-Regeln ein.

• Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. 

Rathaus geschlossen
Am Donnerstag, 16.02.2023 ist das Rathaus am Nachmittag 
für den gesamten Parteiverkehr geschlossen. Wir bitten um 
Verständnis. Vielen Dank. 

Sitzungstermine
Marktgemeinderatssitzung
am Mittwoch, 15. Februar 2023, 19.00 Uhr, im Feuerwehr-
haus Kipfenberg, Kindinger Straße 39.

Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegen-
heiten, Landschafts- und Umweltschutz
am Montag, 06. Februar 2023 und Montag, 27. Februar 
2023, jeweils 18.00 Uhr, im Feuerwehrhaus Kipfenberg, Kin-
dinger Straße 39.

Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. 

Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde findet am Samstag, den 
11.02.2023 statt. Der Erste Bürgermeister steht Ihnen an 
diesem Tag von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr in seinem Dienst-
zimmer zur Verfügung.

Rentenangelegenheiten
Derzeit keine Rentenberatung in der Gemeinde. Die Renten-
versicherung bietet ein kostenloses Servicetelefon mit der 
Rufnummer 0800/1000 480 15 an. Bitte halten Sie hier Ihre 
Versicherungsunterlagen bereit.

Fundsachenbekanntmachung
Folgende Fundsachen wurden in letzter Zeit im Fundamt ab-
gegeben:

• iPhone

• Schlüsselanhänger mit Magnetchip 

• Geldbeutel

• diverse Schlüssel

• Bargeld 

• Brillen

• Malblock

• Kinderbuch

• Kabelreceiver

Die Fundsachen können nach Terminvereinbarung abgeholt 
werden (08465/9410-44 oder -45).

Kontakt für redaktionelle Beiträge und Ter-
minhinweise
Alle Meldungen für das Amts- und Mitteilungsblatt  
des Marktes Kipfenberg können per E-Mail an  
amtsblatt@markt-kipfenberg.de geschickt werden. Ko-
stenlos gedruckt werden Textbeiträge und Terminhinweise 
als Word – Dokument sowie Bildbeiträge je nach verfügbarer 
Platzkapazität. Bitte nennen Sie bei Bildeinsendungen stets 
den Fotografen, um das Urheberrecht zu wahren.

Der Abgabetermin für alle Meldungen ist der 15. des Vormo-
nats, 12.00 Uhr. Sollte dieser Termin auf ein Wochenende 
oder einen Feiertag fallen, so können Zusendungen jeweils 
bis zum letzten Wochentag davor angenommen werden. 

Bürger- und Sportlerehrung  
für das Jahr 2021
Die Bürger- und Sportlerehrung wurde mit Gemeinderatsbe-
schluss 16/2019 vom 17.01.2019 neu gestaltet und gilt als 
Element der Anerkennung herausragender Leistungen und 
langjähriger Dienste im bürgerschaftlichen Engagement und 
Ehrenamt. 

Im festlichen Rahmen fand die Ehrung, mit Verzögerung 
durch die Auswirkungen der Pandemie, für das Jahr 2021 
am 21.12.2022 im Gasthaus „Zum Blauen Hecht“ in Grös-
dorf statt. 

Für den 2. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften in der 
Disziplin Rennrad Straße wurde Frau Maria Marb vom VfB 
Kipfenberg die Urkunde in Anerkennung für herausragende 
Verdienste und Erfolge im Rennradfahren sowie die silberne 
Ehrennadel überreicht. 

Die silberne Bürgermedaille mit Urkunde in Anerkennung 
und Würdigung für besondere Verdienste und jahrzehnte-
langes ehrenamtliches Engagement für die Allgemeinheit 
wurde jeweils an Anna Kammerbauer, Franz Janich, Christi-
na Nißl sowie Thomas Straus für ihr vorbildliches ehrenamt-
liches Engagement überreicht.

Auch durften Sabine Biberger, Elisabeth Lauterkorn, Klaus 
Bauernfeind und Josef Heinz Urkunden im Namen vom Ba-
yerischen Staatsminister des Innern, für Sport und Integrati-

Foto: Markt Kipfenberg
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on als Anerkennung für Ihre besonderen Verdienste um die 
kommunale Selbstverwaltung übergeben werden.

Die Nominierungen für die Bürger- und Sportlerehrung sind 
jeweils bis zum 01. Oktober des Jahres schriftlich beim Markt 
Kipfenberg einzureichen. Weitere Informationen sowie die 
Richtlinien und Orientierungshilfe sind auf der Homepage 
des Marktes Kipfenberg unter www.kipfenberg.de/verwal-
tung/satzungen veröffentlicht. 

Kipfenberger Faschingsumzug am  
Faschingssamstag, 18. Februar 2023
Der Markt Kipfenberg lädt Vereine, Gruppen und Narren der 
Umgebung ganz herzlich ein zur Teilnahme am traditionellen 
Faschingsumzug am Faschingssamstag, 18. Februar 2023. 

Im Anschluss an den Umzug präsentieren die Garden ihr 
Showprogramm. Danach ist ausgelassenes Faschingstreiben 
in den Gaststätten bis zum Kehraus angesagt.

Laut knallen die Goaßln (Peitschen) durch die Luft, wilde Ge-
stalten in bunten Kostümen und mit Holzmasken necken die 
Besucher und verteilen Brezln und „Guatln“ (Süßigkeiten) 
unter den Zuschauern! Die Spitze des bunten Gaudiwurms 
bilden das Prinzenpaar, Prinzessin Petra I. und Prinz Manuel 
I. mit dem gesamten Hofstaat und den Fasenickln. Natürlich 
werden die Kipfenberger Garde sowie die Kinder- und Ju-
gendgarde zu sehen sein.

Die Aufstellung erfolgt um 14:00 Uhr am neuen Festplatz, 
der Abmarsch des Zuges ist um 14:30 Uhr. 

Für alle teilnehmenden Fußgruppen und Wägen gibt es wie-
der einen kleinen „Zuschuss“ – 40,00 EUR für Fußgruppen 
(unabhängig von der Gruppengröße) und 100,00 EUR für 
Wägen.

Es wird darum gebeten, die Jugendschutzbestimmungen 
einzuhalten und im Marktplatzbereich auf das Verschießen 
von Konfetti zu verzichten.

Liebe Umzugsteilnehmer,  
bitte unbedingt beachten!
Während des Faschingsumzuges ist das Abgeben von Alko-
hol durch am Umzug Beteiligte an unbekannte und offen-
sichtlich minderjährige Zuschauer untersagt.

An minderjährige Mitwirkende des Umzuges (Faschingswa-
gen, Fußgruppen, oder ähnliches) dürfen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 JuSchG Branntwein, branntweinhaltige Getränke etc. we-
der abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet wer-
den.

Andere alkoholische Getränke (z. B. Bier, Wein, Sekt) dürfen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 JuSchG an Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen der Ver-
zehr gestattet werden.

Das Jugendamt Eichstätt fordert die strenge Einhaltung die-
ser Vorschriften.

Wir danken für Ihre Mithilfe!

Markt Kipfenberg

Bekanntmachungen anderer 
Ämter und Behörden

Sperrung der Birktalbrücke aufgrund  
erheblicher Mängel
Der Forstbetrieb Kipfenberg der Bayerischen Staatsforsten 
AÖR meldet Folgendes:

Aufgrund von erheblichen Mängeln an der Birktalbrücke 
muss diese vollständig gesperrt werden.

Die Sperrung wird länger andauern. Der Wanderparkplatz ist 
über eine zweite Zufahrt ca. 600 Meter in Richtung Krut er-
reichbar. Informationen: Tel. 08465 9417-15

Regionalbudget 2023  
in der ILE LimesGemeinden
Was kann gefördert werden?
Das beantragte Regionalbudget dient der Durchführung von 
Kleinprojekten, die der Umsetzung der Handlungsfelder der 
ILE LimesGemeinden dienen und die im Gebiet der ILE Limes-
Gemeinden liegen. Mit den Fördermitteln sollen in den sechs 
LimesGemeinden Altmannstein, Denkendorf, Kinding, Kip-
fenberg, Titting und Walting die Lebens-, Arbeits-, Erholungs-, 
und Naturräume gesichert und weiterentwickelt werden.

Die zu beantragenden Maßnahmen dienen den 
Handlungsfeldern, die im ILEK 2004/2005 sowie in 
den Workshops 2017 und 2022 erarbeitet wurden:
• HF 1: Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung

  Innentwicklung und Bewältigung des demographischen 
Wandels

 Wasser in Siedlung und Landschaft

• HF 2: Versorgung und Infrastruktur

 Daseinsvorsorge

 Verbesserung der ländlichen Infrastruktur

 Regionale Wertschöpfung und Wertschätzung

• HF 3: Dorf- und Ortsteilentwicklung

  Stärkung des Dorflebens und der Dorfgemeinschaft: Lo-
kaler Zusammenhalt und Generationennetze

  Kultur, Brauchtum, Tourismus (u. a. UNESCO Welterbe Li-
mes)

  Wertschätzung unseres Lebensraumes – für Einheimische 
und Gäste

• HF 4: Landschaft und Landnutzung

 Hochwasser-, Trinkwasser- und Gewässerschutz

 Naherholung

  Beiträge zur Anpassungen an den Klimawandel, zum Res-
sourcenschutz und zum

 Erhalt der Artenvielfalt / Biodiversität

Gefördert werden können Kleinprojekte, die un-
ter Berücksichtigung
•  der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 

erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 
Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,www.fuchsdruck.de

Alle aktuellen Gemeinde-
blätter fi nden Sie auch 
auf unserer Homepage 
zum Download.
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ein Regionalbudget in Höhe von 100.000 EUR zur Verfü-
gung. Die Förderung erfolgt nach den Bestimmungen der 
Maßnahme 9.0 Regionalbudget im Förderbereich 1 „Inte-
grierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) des Rahmenplans der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Der ILE-Zusammenschluss LimesGemeinden ruft unter Be-
rücksichtigung der nachfolgend genannten Bedingungen 
zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im 
Rahmen des Regionalbudgets auf.

Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förde-
rung von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung

•  der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich 
der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und leben-
diger Ortskeme und der Behebung von Gebäudeleerstän-
den,

•  der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landes-
planung,

• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,

• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,

• der demografischen Entwicklung sowie

• der Digitalisierung

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln.

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamt-
ausgaben 20.000 EUR nicht übersteigen. Hierbei handelt 
es sich um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle den 
Zweck der Förderung erfüllenden förderfähigen Nettoausga-
ben eines Projekts diese Höchstgrenze nicht überschreiten 
dürfen. Andernfalls kann ein Vorhaben nicht mehr als Klein-
projekt gewertet werden. In einem Aufruf kann pro Projekt 
nur ein Antrag eingereicht werden. Eine Aufteilung von Pro-
jekten zur Unterschreitung der förderfähigen Gesamtausga-
ben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen:
Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchfüh-
rung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnahmenbeginn 
ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbindlichen Wil-
lenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung zuzu-
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch 
der Materialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.

Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag 
ein eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes 
Rücktrittsrecht für den Fall der Nichtgewährung der bean-
tragten Zuwendung enthält oder unter einer aufschiebenden 
oder auflösenden Bedingung hinsichtlich der Nichtgewäh-
rung der beantragten Zuwendung geschlossen wird.

Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Ver-
trägen, die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (ein-
schließlich der Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. 
Bei Baumaßnahmen gelten dementsprechend Planungsauf-
träge bis einschließlich Leistungsphase 7 HOAI, Baugrundun-
tersuchungen und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorha-
bens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. 
Auch das Herrichten des Grundstücks (z.B. Planieren) gilt 
nicht als Beginn des Vorhabens, wenn die Auftragsvergabe 
hierfür von den weiteren Vergaben getrennt werden kann.

•  der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landes-
planung,

•  der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,

•  der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,

•  der demografischen Entwicklung sowie

•  der Digitalisierung

den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln.

Förderfähig sind im Rahmen des Regionalbudgets 
z. B. Kleinprojekte zur
•  Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,

•  Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebe-
ne,

•  Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

•  Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevöl-
kerung,

•  Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten 
Infrastrukturmaßnahmen,

•  Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der 
ländlichen Bevölkerung.

Eine zusätzliche Förderung von Kleinprojekten über die Fi-
nanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung (FinR-LE) oder 
die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen 
Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist nicht erlaubt.

Eckdaten:
•  Projektkosten netto mindestens 500 E, max. 20.000 E

•  Förderhöhe max. 10.000 E

•  Eigenanteil des Trägers des Projektes 20% – Vorfinanzie-
rung der gesamten Kosten nötig!

•  Fertigstellung und Abrechnung des Projektes bis späte-
stens 20.09.2023

•  Projekt darf noch nicht begonnen sein

•  Die Projekte sollen der Umsetzung der Handlungsfelder 
des ILEKs der LimesGemeinden dienen

•  Es ist keine wiederholte Beantragung eines Projektes mög-
lich

•  Es gilt das Merkblatt zur Förderung von Kleinprojekten 
2023

Den ausgefüllten Projektantrag 2023 bitte bis spätestens 
Donnerstag, den 02.März 2023 bis 17 Uhr an sabine.lund@
kinding.de oder postalisch an den Markt Kinding, Kipfenber-
gerstr. 4, 85125 Kinding senden.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Sabine Lund, Tel. 08467-
8401-15 oder per E-Mail an sabine.lund@kinding.de in der 
Gemeinde Kinding wenden.

Kinding, den 17.01.2023

ILE-Zusammenschluss LimesGemeinden
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte 2023
Auf Grundlage des Bescheids des Amts für Ländliche Ent-
wicklung Oberbayern vom 10.01.2023 und den Finanzie-
rungsrichtlinien Ländliche Entwicklung (FinR-LE) steht dem 
ILE-Zusammenschluss LimesGemeinden für das Jahr 2023 
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 Neues von der 
Tourist-Information

Ausführliche Informationen zu den einzelnen www.unwww.face 

 

 Neues von der 
 Tourist-Information 

 

 
 

ERÖFFNUNGSBALL DER GEMEINDE: 
PRINZESSIN PETRA I. UND PRINZ MANUEL I. 
FEIERLICH INTHRONISIERT  

Am Samstag, 07. Januar konnte der Eröffnungsball 
wieder nach zweijähriger, coronabedingter Pause  
in Kipfenberg  stattfinden.  Im  Hopfnersaal  vom 
Gasthof „Zum Blauen Hecht“ in Grösdorf wurde bis 
in die frühen Morgenstunden ausgelassen getanzt 
und gefeiert.  
Auf die Begrüßung des Ersten Bürgermeisters 
Christian Wagner folgte die traditionelle Fächer-
polonäse und schon war die Tanzfläche eröffnet. 
Zu den Klängen des Schneewalzers schnalzten die 
Fasenickl traditionell den Fasching ein und trieben 
den ein oder anderen Scherz. Durchs Programm 
führte  Hofmarschall Jürgen Köppel. Begeistert 
wurden die  Auftritte  der Kindergarde unter dem 
Motto „Weltall“ aufgenommen. Auch die Jugend-
garde konnte zu einem Medley das Publikum voll-
ends überzeugen.  Mit ihrem traditionellen Marsch 
sorgte auch die Garde für große Begeisterung. 
Nach den Auftritten ging es mit der Inthronisation 
des Prinzenpaares weiter. Feierlich übergab der 
Bürgermeister das Zepter und den Schlüssel an 
Prinzessin Petra I. und Prinz Manuel I. Mit ihrem 
Prinzenwalzer – „Second Waltz“ von Dmitri Shosta-
kovich, tanzten sich die beiden in die Herzen der 
Zuschauer. Im Anschluss wurde der Goaßhenker-
orden an den Ersten Bürgermeister Christian 
Wagner, die Zweite Bürgermeisterin Sabine 
Biberger sowie Marktgemeinderäte und Ehren-
gäste verliehen. Höhepunkt des Abends war die 
Mitternachtsshow. Die Garde sowie das Prinzen-
paar entführten in den Orient und präsentierten 
spektakuläre Moves, Tanz- und Hebefiguren zu 
Songs aus dem Film „Aladin und die Wunder-
lampe“.   Für eine stets volle Tanzfläche sorgte die 
Neustädter Partyband "EasyX". Gelegenheit, sich 
bei einem Longdrink oder einem Glas Sekt mit 
 

 
 
 

anderen Ballbesuchern auszutauschen, hatte man 
in der Bar.  Für ein ausgezeichnetes Speisen- und 
Getränkeangebot sorgte das Team vom Gasthof 
„Zum Blauen Hecht“.  
 
ROTER-RUCKSACK-ENTDECKER-TOUREN 

Ein Folder mit einer Übersicht der Roter-
Rucksack-Entdeckertouren 2023 ist ab diesem 
Monat in der Tourist-Information kostenlos 
erhältlich. Ausführliche Informationen zu den 
Roter-Rucksack-Entdeckertouren, Führungen 
und Wanderungen  gibt es außerdem auf 
unserer Homepage (www.kipfenberg.de/ 
roter-rucksack-entdeckertouren). 
 
MESSEBESUCHE IN STUTTGART UND 
 BERLIN 
Am 17.01.2023 waren wir als Vertreter der 
Limesgemeinden nach einer coronabedingten 

Zwangspause 
wieder im 
Messeeinsatz. 

Am Stand des 
Naturparks 
Altmühltal 

rührten wir auf 
der CMT in 
Stuttgart (der 
weltweit größ-
ten Publikums-
messe für Tou-
rismus) kräftig 

die 
Werbetrommel für Kipfenberg und die Region 
und freuten uns über viele, sehr interessierte 
Besucher. Vom 23. bis 25.01.2023 schließlich 
führte unser Weg in die Bundeshauptstadt. Auf 
der „Grünen Woche“ in Berlin brachten wir am 
Stand von Altmühl-Jura  unsere schöne Region 
an den Mann oder die Frau. 
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Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der EU zu De-minimis-Beihilfen (z. B. 
Gewerbe-De-minimis-Beihilfen) zu beachten. Nähere Infor-
mationen zur Abwicklung von De-minimis-Beihilfen wie Ver-
ordnungen, Merkblätter, De-minimis-Erklärungen sind auf 
der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten zu finden.

Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise Klein-
projekte zur

a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,

b)  Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebe-
ne,

c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

d)  Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Be-
völkerung,

e)  Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten 
Infrastrukturmaßnahmen,

f)  Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der 
ländlichen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt wer-
den, dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 
01.10.2023 vorgelegt werden kann.

Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,

b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung:
Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinan-
zierung gewährt. Die tatsächlich entstandenen Nettoausga-
ben (Bruttoausgaben abzüglich Umsatzsteuer, Skonti, Boni 
und Rabatte) werden mit bis zu 80 % bezuschusst, maximal 
jedoch mit 10.000 EUR und unter Berücksichtigung der im 
privatrechtlichen Vertrag (siehe unten) festgelegten maxima-
len Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbe-
darf unter 500 EUR werden nicht gefördert.

Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus 
anderen Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort 
nicht ausgeschlossen ist. Die Summe der Zuwendungen (Zu-
schüsse und Förderdarlehen) darf jedoch bei öffentlichen 
und gemeinschaftlichen Maßnahmen 90 %, bei privaten 
Maßnahmen 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht 
überschreiten. Eine zusätzliche Förderung über die FinR-LE 
oder die Dorfemeuerungsrichtlinien zum Vollzug der Baye-
rischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist nicht er-
laubt.

Eine Kombination der Fördermöglichkeiten des Regional-
budgets und des "Verfügungsrahmens Ökoprojekte" ist 
nicht möglich.

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren
Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchge-
führt werden, die der Umsetzung des Integrierten Länd-
lichen Entwicklungskonzepts dienen und im Gebiet des ILE-
Zusammenschlusses der LimesGemeinden liegen. Die 
Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungs-
gremium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure zusam-
mensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:

Kriterium Bewertungsinhalt Punkte

1 Bedeutung für die ILE: Übereinstimmung  
mit den Hand lungsfeldern des ILEK der Limes-
Gemeinden

4

2 Übereinstimmung mit den Zielen des  
Regionalbudgets (Zielorientierung)

4

3 Nachhaltigkeit 4

4 Örtliche/Überörtliche Ausstrahlung 4

5 Bürgerschaftliches Engagement/ 
Partizipation

2

6 Schwerpunkt Barrierefreiheit 2

7 Intensivierung der interkommunalen  
Zusammenarbeit

2

8 Kooperation mit externen Partnern 2

Maximale Punktzahl 24

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der 
Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten 
Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte 
entsteht die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im 
Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.

Nähere Erläuterungen zur Vorgehensweise:
Die verantwortliche Stelle erarbeitet anhand der Auswahlkri-
terien für jede eingereichte Förderanfrage für ein Kleinpro-
jekt einen Bewertungsvorschlag, über den bei der Sitzung 
des Entscheidungsgremiums beraten und beschlossen wird. 
Anhand der erreichten Punktezahl wird ein Ranking der ein-
gereichten Förderanfragen erstellt. Sind so viele Förderanfra-
gen eingegangen, dass die budgetierten Mittel nicht ausrei-
chen, entscheidet die Position im Ranking über die 
Mittelzuteilung einer Förderanfrage. Bei Punktegleichstand 
von Förderanfragen wird die Anfrage im Ranking höher ge-
setzt, die mehr Ziele entsprechend des ILEK tangiert. Besteht 
auch dann noch Gleichstand, wird die Anfrage im Ranking 
höher gesetzt, die eine höhere Anzahl an ehrenamtlich be-
teiligten Personen aufweist. Der Fördersatz wird ergänzend 
zu den Bestimmungen des STMELF auf 80 % festgelegt, ge-
deckelt bei einer maximalen Fördersumme von 10.000 E. 
Die maximal förderfähigen Kosten betragen 20.000 Euro. 
Die Durchführung des Projektes muss bis zum 20.09.2023 
abgeschlossen sein. Eine Förderanfrage muss eine Min-
destpunktezahl von 10 Punkten erreichen und darf 
beim Auswahlkriterium „Bedeutung für die ILE“ nicht 
0 Punkte aufweisen.

Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privat-
rechtlicher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss der 
LimesGemeinden bzw. dem Markt Kinding als durchführen-
de Stelle und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts 
geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten geregelt 
werden.

Termine:
•  Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 02.03.2023 

um 17 Uhr

•  Zahlungen im Zusammenhang mit dem Projekt müssen bis 
spätestens 20.09.2023 erfolgt sein

•  Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwort-
lichen Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vorlage des 
Durchführungsnachweises): 01.10.2023
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Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt 
mit ergänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förder-
wegweiser des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) unter www.
stmelf.bayern.de/foerderwegweiser (Link: Ländliche Ent-
wicklung ~ Regionalbudget) zur Verfügung.

Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu 
richten: Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses: 
Markt Kinding; Kipfenberger Str. 4; 85125 Kinding; Tel: 
08467-8401-0. Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: 
Sabine Lund; Kipfenberger Str. 4; 85125 Kinding; Tel: 08467-
8401-15; E-Mail: sabine.lund@kinding.de

Alle Infos und Dokumente zum Downloaden: https://www.
altmuehl-jura.de/limesgemeinden/regionalbudget2023/

Fischereizentrum Oberfranken
Vorbereitungslehrgänge zur staatlichen Fischer-
prüfung in Bayern
An nur drei Wochenenden schnell und sicher zum Fische-
reischein:

Nächster Kurs des FZO Neumarkt/Opf. im „Fischerhäusl“ des 
Fischereivereins Neumarkt/Opf. e.V.

3 Wochenenden jeweils Samstag / Sonntag, Sa. 04. März / 
So. 05. März 2023 / Sa. 11. März / So. 12. März 2023 /  
Sa. 18. März / So. 19. März 2023

Kosten: 290,00 E inkl. Bücher

Anmeldung über: www.fischereizentrum-oberfranken.de

Berichte aus den Sitzungen

Marktgemeinderatssitzung am 21.12.2023
Bauantrag zum Umbau einer Halle zu einem Zustell-
stützpunkt der Post auf dem Grundstück Fl.Nr. 375/16 
der Gemarkung Kipfenberg (Bahnhofstraße 1 in 85110 
Kipfenberg):

Dem Bauantrag zum Umbau einer Halle zu einem Zustell-
stützpunkt der Post wurde das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt.

Änderungsantrag zu einem genehmigten Verfahren 
zur Errichtung von zwei Sechsfamilienhäusern, drei 
Fünffamilienhäusern, einer Tiefgarage und oberir-
dischen Stellplätzen auf den Grundstücken Fl.Nr. 153, 
156/3 und 156 der Gemarkung Kipfenberg (Försterstra-
ße 10 und 12a) – Änderung: Anpassung der Genehmi-
gungsplanung an den Bestand durch Entfall von 2 TG-
Stellplätzen (Stpl. 4+5) Neuordnung der Stellplätze 
sowie Änderung des Müllstandortes

Der Marktgemeinderat beschloss, dem Änderungsantrag 
das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.

Gemeinschaftskläranlage Gemeinde Denkendorf / 
Markt Kipfenberg; hier: Entscheidung nach den Bür-
gerversammlungen; Beschluss Verfahrenseinstellung

Der Marktgemeinderat beschloss, dass Verfahren der Prü-
fung, ob ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Denken-
dorf unter Berücksichtigung des Anschlusses der Kläranlage 
Arnsberg an diese Kläranlage (Variante 3 nach Konzept des 

Büros Resch und Partner, Weißenburg) auf Grund der mo-
mentanen herrschenden öffentlichen Ablehnung eines 
Großteils seiner Gemeindebürger, der unsicheren Bau,– Zins- 
und allgemeinen Kostensituation, sowie der immensen infla-
tionären Belastungen der Jetztzeit einzustellen. Dem Markt-
gemeinderat ist bewusst, dass höchstwahrscheinlich das 
Problem der Abwasserbeseitigung, zumindest in Bezug auf 
Investitionen in verträglichem finanziellen Rahmen, den 
Nachfolgegenerationen überlassen wird.

Der Marktgemeinderat beschloss, seine beiden Abwasserbe-
seitigungsanlagen, Kläranlage Arnsberg und Kläranlage Kip-
fenberg energetisch zu ertüchtigen, um diese in Zukunft 
soweit als möglich noch wirtschaftlicher betreiben zu kön-
nen. Ihm ist bewusst, dass die notwendigen Investitionen, 
sofern dafür nicht Beiträge eingehoben werden, über Ge-
bühren zu finanzieren sind. Dem Marktgemeinderat ist 
ebenfalls bewusst, dass die Kluft zwischen den Gebühren-
sätzen in Arnsberg und in Kipfenberg damit weiter bestehen 
bleiben wird.

Die Gemeindebürger, die der Marktgemeinde durch kluge 
Vorschläge signalisiert haben, dass notwendige Energieein-
sparungen im Betrieb der Kläranlagen leicht und kostengün-
stig umzusetzen sind, werden gebeten, ihr Wissen mit der 
Gemeinde zu teilen. Gerne sind wir bereit und im guten Mit-
einander auch darauf angewiesen, Vorschläge aufzunehmen 
und zum Wohle der Gemeinde umzusetzen.

Baugebiet Pfahldorf „Am Pfahl“; hier: Auftragsverga-
be für Oberbodenabtrag

Der Marktgemeinderat beschloss, eine Firma mit einer Ange-
botssumme in Höhe von 9.990,05 EUR brutto zu beauftra-
gen.

Altmühlbrücke Grösdorf; hier: Beschlussfassung zur 
Unterdükerung der Abwasserdruckleitung und Beauf-
tragung der Planung

Der Marktgemeinderat beschloss, dass die Abwasserdruck-
leitung mittels Düker unter der Altmühl verlegt werden soll. 
Das Honorarangebot des Ingenieurbüros vom 08.12.2022 
mit einer Auftragssumme in Höhe von 11.007,92 EUR Brutto 
wurde beauftragt.

Altmühlbrücke Grösdorf; hier: Nachtragsbeauftragung 
für das Brückengeländer

Der Marktgemeinderat beschloss, das Angebot zur nach-
träglich notwendigen Erhöhung des Geländers mit einer An-
gebotssumme in Höhe von 6.088,40 EUR zu beauftragen.

Ausschuss für Bau- und Grundstücksange-
legenheiten, Landschafts- und Umwelt-
schutz vom 09.01.2023
Bauvoranfrage zur Errichtung mehrerer Minihäuser, In-
frastrukturcontainer, eines Müllhäuschens sowie Er-
richtung von Stellplätzen und E-Ladestation für Fahr-
räder auf Fr.Nr. 722 der Gemarkung Kipfenberg 
(Haderstraße 30-32)

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, der Bauvoranfra-
ge das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Gemeind-
liche Satzungen und Belange können erst bei Vorliegen kon-
kreter Planungen geprüft werden.
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Römer und Bajuwaren Museum & Infopoint Limes 

 www.bajuwaren-kipfenberg 

Tel:08465/905707 

Vortragsreihe in Kooperation mit den 
LimesGemeinden 

"Ratten, Gräber und Ikonen: Zur Geschichte der 
Justinianischen Pest" 
Dienstag, 11. Oktober, 18:30 Uhr                                           
Ort: Römer und Bajuwaren Museum 

 
In der Regierungszeit des spätantiken Kaisers Justinian 
I. (527–565 n. Chr.) brach eine Seuche aus, von der 
zeitgenössische Autoren, wie Prokop oder Johannes 
von Ephesos, ein geradezu apokalyptisches Bild 
zeichnen. Diese sogenannte Justinianische Pest 
forderte zahllose Todesopfer. Und sie bedrohte jeden, 
egal ob alt oder jung, arm oder reich. Selbst Kaiser 
Justinian erkrankte so schwer, dass Gerüchte über 
seinen Tod die Runde machten. 
Doch handelte es sich bei der Seuche um die Pest? Wo 
und wann brach sie zuerst aus und wie schnell konnte 
sie sich verbreiten? Welche Auswirkungen hatte die 
Pandemie? Und wie gingen die Menschen mit der 
tödlichen Gefahr um? Diese und weitere Fragen 
diskutiert der Historiker und Archäologe Tobias Esch 
(Leiter des kelten römer museums Manching).  
 
Der Donaulimes ist UNESCO-Welterbe - von Bad 
Gögging in Niederbayern bis Iža in der Slowakei 
Dienstag, 25. Oktober, 18:30 Uhr, 
Ort: Ignaz- Günther-Grund- und Mittelschule Altmannstein 
Seit Juli letzten Jahres sind die „Grenzen des 
Römischen Reiches – Donaulimes (westliches 
Segment)“ UNESCO-Welterbe. Doch was ist das 
Besondere am Donaulimes und aus welchen 
archäologischen Stätten setzt sich das neue Welterbe 
zusammen? Was hat der umständliche Namen zu 
bedeuten und warum gibt es nun drei verschiedene 
Welterbestätten mit „Grenzen des Römischen Reiches“ 
im Namen? Und schließlich: Was hat der Donaulimes 
mit der römischen Grenze zu tun, die in Kipfenberg die 
Altmühl quert und seit 2005 Teil des UNESCO-
Welterbes ist? Um all diese Fragen wird es im Vortrag 
von Dr. Markus Gschwind gehen, der als Koordinator 
Archäologische Welterbestätten am Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege tätig ist.  

 
Verehrt, verflucht, vergessen: Geschichten rund um 
das letzte Stündchen 
Sonntag, 16. Oktober, 14:00 Uhr. Weitere Termine: 
4. Dezember 2022 und 15. Januar 2023 
Mit Umzügen, Schauspielern, 
professionellen Klageweiber 
und z.T. ausgefallenen 
Ritualen und Grabstätten hat 
man in der Spätantike seine 
Toten verehrt. Doch was 
geschah, wenn die 
Erinnerung an einen 
berühmten Toten wieder 
ausradiert werden sollte? Die 
Führung begibt sich auf 
Spurensuche und zeigt 
spektakuläre Objekte. 
 
Eine Veranstaltung aus der 
Reihe “Winterzeit – MuseumsZeit” in Zusammenarbeit 
mit den Museen im Naturpark Altmühltal.  

Öffnungszeiten im Oktober: Mo bis So: 10 bis 16 Uhr 

www.bajuwaren-kipfenberg.de, Tel.:  08465/905707

Römer und Bajuwaren Museum & Infopoint Limes 

 www.bajuwaren-kipfenberg 

Tel:08465/905707

Phase 2 - Netzwerk LimesGemeinden: Regionale 
Vermittlungswelt am Welterbe Limes, ist 
abgeschlossen.  
Anfang Oktober 2022 präsentierten Dr. Mills und 
Lisa Keys ihr ausgearbeitetes Konzept für die 
Museumsneukonzeption den Bürgermeistern der 
LimesGemeinden und der Projektarbeitsgruppe. In 
Diskussionsrunden konnten Kritikpunkte 
gesammelt werden. Diese Punkte sind bis zur 
finalen Abgabe Anfang November in das 
Endprodukt eingeflossen. Wir sind nun sehr 
gespannt, wie es mit dem Projekt „Netzwerk 
LimesGemeinden: Regionale Vermittlungswelt am 
Welterbe Limes“ weitergeht. 

 „Gesichter, Geschichten und Kurioses aus 
Kipfenbergs Vergangenheit“ 
Die Sonderausstellung zum 50-jährigen Jubiläum 
des Kipfenberger Heimatmuseums ist aufgrund 
des großen Erfolgs und dem positiven Feedback 
von vielen Kipfenbergern noch ein weiteres Jahr zu 
sehen. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen 
Sonntagsspaziergang zum Museum, genießen Sie 
die liebevoll konzipierte Ausstellung 
und eine kleine Einkehr im 
Museumscafé! 
 
NEU IM MUSEUM: 
Escaperoom „Geheime 
Botschaften“ 
Geheimschriften und Codes waren den Römern 
nicht fremd, Rätsel und Schabernack auch nicht! 
Unsere Limesturmsoldaten befinden sich auf 
Patrouille in den germanischen Wäldern und 
müssen der Wachablösung den Schlüssel zum 
Vorratskeller gut versteckt hinterlassen. Was 
bietet sich da Besseres an, als aus lauter Spiellaune 

den neuen Rekruten eine Schnitzeljagd durch den 
Wohnturm aufzuhalsen? Sind die Neuen in der 
Lage an die Vorräte (und den Wein) 
heranzukommen oder werden sie hungern 
müssen, bis die Patrouille der Veteranen zurück 
ist? 
Ihr schlüpft in der Rolle der Rekruten, sucht die 
Hinweise im museumseigenen Escaperoom und 
versucht  die verschiedenen Geheimcodes zu 
knacken! Dazu bekommt Ihr die von Julius Caesar 
verwendete Chiffrierscheibe und die bereits von 
den Spartanern vor mehr als 2500 Jahren 
verwendete Skytale zur Entschlüsselung der 
geheimen Botschaften an die Hand. 
Bei Erfolg wartet eine Überraschung im Café auf 
euch. Falls nein, hattet ihr zumindest eine halbe 
Stunde gemeinsamen Spaß beim Rätseln! 
 
Der Escaperoom kann, je nach Verfügbarkeit, 
direkt beim Museumsbesuch gebucht werden. 
Oder für Ihre Gruppe individuell zu Ihrem 
Wunschtermin (wir empfehlen 5-6 Teilnehmer). 
Auch für Familien mit Kindern ab 10 Jahre 
geeignet. 

Terminvorschau März 2023 
 
Neue Sonderausstellung  
Walt Disney's Helden haben sich in zahlreiche 
Ereignisse der Weltgeschichte eingemischt: 
Donald Duck, Goofy, die Panzerknacker und 
Mickey Mouse erlebten in den lustigen 
Taschenbüchern einige Abenteuer in der Antike! 
Die neue Sonderausstellung zeigt die Verbindung 
von Ente und Antike auf lustige Weise und lässt uns 
das ernsthafte Gebiet der Archäologie aus neuem 
Blickwinkel kennenlernen. 
 
Öffnungszeiten:  sonn- und feiertags: 10 bis 16 Uhr 

Geheimschriften und Codes waren den Römern 
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Bauantrag zum Umbau eines Einfamilienhauses auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 192/3 der Gemarkung Schelldorf 
(Johann-Hölzl-Str. 6 in 85110 Kipfenberg – Schelldorf)

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, dem Bauantrag 
zum Umbau eines Einfamilienhauses das gemeindliche Ein-
vernehmen zu erteilen.

Friedhof Kipfenberg; hier: Auftragsvergabe für Ver-
messungsarbeiten

Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten, 
Landschafts- und Umweltschutz beschloss, das Angebot des 
Ingenieurbüros vom 09.12.2022 mit einer Auftragssumme 
von 3.034,50 EUR Brutto zu beauftragen.

Nachrichten der Vereine  
und Verbände

Soll es den großen Osterbrunnen wieder 
geben?
Nach den zwei Corona-Jahren, in denen wir nur den kleinen 
Osterbrunnen aufgestellt haben, fehlen dem Osterbrunnen-
Team viele Hände, um wieder eine große Krone aufstellen zu 
können. 
Jegliches Talent kann gebraucht werden! 
Wer hat Lust
• Grüngut zu spenden (Fichte, Thuja, Buchs, Eibe,...) 
•  Grüngut zu schneiden (in netter Gesellschaft am Bauhof 

ab dem 13.3.)
•  Grüngut zu binden und an der Krone zu befestigen (eben-

falls in netter Gesellschaft am Bauhof auch ab 13.3.) 
• beim Aufstellen des Brunnens zu helfen (29. oder 30.3)
•  Künstler und solche, die es werden wollen. Eiermaler ab 

sofort, nach Lust und Laune (auch in Home-Office mög-
lich)

Bitte meldet euch bei claudia.stougard@markt-kipfenberg.
de oder unter 0151/28494429.

Werde Mitglied im Krankenpflegeverein 
Kipfenberg
Wozu ist ein Krankenpflegeverein heute noch 
gut?
Unser Verein fördert häusliche Pflege finanziell.  
Die Caritas-Sozialstation Eichstätt ist gemeinnützig und ar-
beitet nicht gewinnorientiert. Sie versorgt auch Patienten, 
bei denen die Kosten nicht immer ganz gedeckt sind. Pflege 
ist hier caritativ.
Die Patienten erhalten bestmögliche Versorgung durch qua-
lifiziertes Pflegepersonal, das von der Caritas tariflich und 
damit fair bezahlt wird.
Dadurch entstehen ungedeckte Mehrkosten. Unser Verein 
hilft mit, diese zusätzlichen Ausgaben der Sozialstation 
Eichstätt mitzufinanzieren.

Unser Verein macht Angebote vor Ort.
•  Veranstaltungen mit Themen aus dem Sozial- und Gesund-

heitsbereich

•  Häusliche Krankenpflegekurse (in Zusammenarbeit mit der 
Sozialstation)

•  Sterbebegleitung durch geschulte Fachkräfte

•  Gottesdienste für verstorbene Mitglieder

•  Zusätzliche Betreuungszeit für pflegebedürftige Men-
schen, z. B. bei der Vorbereitung eines Krankenhausauf-
enthaltes

•  Kostenloser Verleih von Pflegehilfsmitteln über die Sozial-
station

•  Finanzierung von Pflegeleistungen in sozialen Härtefällen

Der Jahresbeitrag beträgt 15,00 EUR (Mitglied 1 + Mitglied 
2/Partner)

Wenn ich Mitglied werde, dann…
•  trage ich dazu bei, dass es auch in unserem Ort eine gute 

und caritative ambulante Pflege gibt

•  kann ich auch die Angebote des Vereins hier bei uns nut-
zen

•  kann ich Mitgliedsbeitrag und Spenden an den gemeinnüt-
zigen Verein steuerlich absetzen

•  bin ich ohne Zusatzbeitrag gleichzeitig Mitglied beim Cari-
tasverband für die Diözese Eichstätt e. V.

•  Häusliche Krankenpflegekurse (in Zusammenarbeit mit der 
Sozialstation)

•  Sterbebegleitung durch geschulte Fachkräfte

•  Gottesdienste für verstorbene Mitglieder

•  Zusätzliche Betreuungszeit für Pflegebedürftige

Die Caritas-Sozialstation Eichstätt hilft bei Pflege 
und Betreuung.
•  Hilfen bei der Körperpflege – Grundpflege

•  Medizinische Hilfen – Behandlungspflege

•  Betreuung demenziell erkrankter Menschen

•  Hauswirtschaftliche Hilfen

•  Beratung und Schulung in allen Pflegefragen

•  Pflegehilfsmittel

•  Gesprächskreis für pflegende Angehörige

•  Kurse für häusliche Krankenpflege

•  Offene Behindertenarbeit OBA

•  Pflegebad in der Sozialstation

•  Vermittlung von Essen auf Rädern und Hausnotruf

Kontakt:
Krankenpflegeverein Kipfenberg, Anton Strobl, Pfahldorfer 
Straße 10, 85110 Kipfenberg, Tel. 08465 / 696

Veranstaltungskalender 

Hinweis zu den Termineinsendungen für 
den Veranstaltungskalender: 
Der Veranstaltungskalender des Marktes Kipfenberg wird 
über das Büro der Tourist-Information verwaltet. Bitte geben 
Sie Ihre Termine per E-Mail an touristinfo@markt-kipfenberg.
de bekannt. Die Meldungen müssen den Veranstalter, Ter-
min mit Uhrzeit, Veranstaltungsort, sowie eine Info-Telefon-
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nummer enthalten. Andernfalls können die Termine in der 
Software nicht erfasst werden und finden keine Berücksich-
tigung. Zu jeder Veranstaltung sollte ein Foto veröffentlich 
werden. Das Formular zur Freigabe der Nutzungsrechte er-
halten Sie von der Tourist-Information.

Einschränkungen aufgrund der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie
Wir halten unseren Veranstaltungskalender so aktuell wie 
möglich und arbeiten eng mit allen Akteuren zusammen. 
Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die Termine aufgrund 
der Einschränkungen wegen des Corona-Virus ändern 
könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen diesbezüg-
lich direkt an die jeweiligen Veranstalter.

An alle Vereine und Veranstalter: Hinweis 
zur Anmeldung von öffentlichen Veranstal-
tungen (mit Gestattung eines vorüberge-
henden Gaststättenbetriebs):
Das Antragsformular ist auf www.kipfenberg.de unter Rat-
haus / Verwaltung / Formulare zu finden. Der Antrag ist früh-
zeitig (nicht unter einer Woche vor Veranstaltungstermin) in 
der Gemeinde zu stellen. Gerne per Email an einwohnermel-
deamt@markt-kipfenberg.de

Ab sofort sind Watt-Turniere genehmi-
gungspflichtig!
Erlaubnisanträge sind unter oeffentliche.sicherheit.und.ord-
nung@reg-ob.bayern.de zu stellen.

Veranstaltungen im Februar 2023
Bis 19. März
10:00 – 16:00 Uhr, Wanderausstellung: Steinerne Denk-
mäler der Römer im Landkreis Eichstätt und ihr mittel-
alterliches Erbe. Bei der Kick-Off Ausstellung zum Projekt 
“Historisches Gedächtnis Landkreis Eichstätt” handelt es 
sich um eine Fotoausstellung mit einer Auswahl der schöns-
ten römischen Steindenkmälern aus dem Landkreis Eichstätt. 
Es sei auf die Vielfalt der römischen Steindenkmäler aus dem 
Landkreis Eichstätt hingewiesen, die sich aus den Kategorien 
„Propaganda (Meilensteine, Bauinschriften etc.), Grabsteine, 
Weihesteine, der Götterwelt und Statuen“ zusammenset-
zen. Dass der Landkreis Eichstätt zu den fundreichsten Regi-
onen in Bayern gehört, lässt sich auch daran erkennen, dass 
ein Großteil der Gemeinden hier sehr schöne Funde zu bie-
ten hat. Zweiter Teil der Ausstellung widmet sich einer ande-
ren Zeit unseres historischen Erbes: den staufischen Burgen, 
denn die Architekturphase in der Romanik leitet sich von der 
römischen Steinbearbeitung und der Verwendung von 
Bögen ab. Deshalb sind hier vorwiegend die Burgen und 
wehrhaften Chorturmkirchen aus dem 12. Jahrhundert dar-
gestellt. Auch hier wird deutlich, dass fast der gesamte Land-
kreis noch Spuren und Denkmalbestand aus dieser mittelal-
terlichen Phase vorweisen kann. Die Wanderausstellung 
kann während der Öffnungszeiten im Römer- und Bajuwa-
ren Museum Kipfenberg besichtigt werden. Ort/Veranstal-
ter: Römer und Bajuwaren Museum, Burg Kipfenberg. Ein-
trittspreise/Gebühr: 5,00 EUR, ermäßigt 2,50 EUR, Familien: 
11,00 EUR. Infotelefon: 08465/905707

Samstag, 4. Februar
19:00 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr, Beginn: ab 20.00 Uhr), 
Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Kipfenberg. 
Ort: Hopfnersaal, Irlahüller Weg 2, Grösdorf. Veranstalter: 
Feuerwehrverein Kipfenberg. Infotelefon: 0160/96728374

20:00 Uhr, Feuerwehrball Biberg. Ort: Gaststätte Jurahof, 
Dorfstraße 7, Biberg. Veranstalter: FF Schelldorf-Biberg-Krut. 
Infotelefon: 08466/904320

Samstag, 11. Februar
19:30 Uhr, Kappenabend im Dunsdorfer Gemeinschat-
fshaus. Ort: Gemeinschaftshaus Dunsdorf, Ortsstraße 17. 
Veranstalter: Dorfgemeinschaft Dunsdorf. Infotelefon: 
08466/778

Sonntag, 12. Februar
14:00 Uhr, Seniorennachmittag im Schützenhaus Schell-
dorf. Ort: Schützenhaus Schelldorf, Stammhamer Straße 2. 
Veranstalter: Katholisches Pfarramt Schelldorf “St. Laurenti-
us”. Infotelefon: 08406/918555-10

14:00 – 18:00 Uhr, Kinderball des Kulturvereins e.V. „Die 
Fasenickl“. Ort: Gasthof Zum Blauen Hecht, Irlahüller Weg 
2, Grösdorf. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt: 5,00 E für Er-
wachsene, Kinder frei. Veranstalter: Kulturverein e. V. „Die 
Fasenickl“. Infotelefon: 0176/20226241

16:45 Uhr, Schäfflertanz Eichstätt – Hirnstetten. Treff-
punkt: Limesstraße, Hirnstetten

und

Donnerstag, 16. Februar. 17:00 Uhr, Schäfflertanz Eichstätt 
– Kulturverein e. V. “Die Fasenickl” Kipfenberg. Treffpunkt: 
Kipfenberg, Marktplatz. Alle sieben Jahre wird der Eichstätter 
Fasching durch eine große Tradition bereichert: dem Eichstät-
ter Schäfflertanz. Schäffler, Kasperl, Buttengreteln und Musi-
kanten – sie alle sind dabei, wenn der traditionelle Schäffler-
tanz mit Tanzfiguren, buchsumwickelten Tanzbogen und 
Reifenschwingern in Stadt und Landkreis Eichstätt sowie in 
den Nachbarlandkreisen aufgeführt wird. Seit über 100 Jah-
ren gehört der Schäfflertanz fest zum Eichstätter Brauchtum 
– seine Geschichte geht aber noch viel weiter zurück und hat 
durchaus einen ernsten Hintergrund. Sie führt uns nach Mün-
chen ins Jahr 1517. Gerade erst war die Pest überstanden, 
doch die Bürger waren noch verängstigt und verunsichert. Die 
Gesellen der Schäffler, wie die Fassbauer auch genannt wer-
den, fassten sich ein Herz und führten einen Tanz auf, um die 
Münchner aufzuheitern. Anfangs wurde der Tanz wohl nur in 
sporadischer Abfolge aufgeführt. Ab 1760 ist für München 
dann der siebenjährige Turnus nachweisbar. Als ab Mitte des 
19. Jahrhunderts die Schäfflergesellen auf Berufswander-
schaft unterwegs waren, verbreiteten sie den Schäfflertanz 
hauptsächlich im südbayerischen Raum. Die Wurzeln im 
Handwerk sind auch heute noch deutlich sichtbar: Das zeigt 
die traditionelle Tracht, die die Schäffler beim Tanzen tragen. 
Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstalter: Schäfflertanz 
Eichstätt. Infotelefon: 08421/98929

Freitag, 17. Februar
19:30 Uhr, Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr 
Böhming. Faschingsball der FF Böhming mit Auftritt der 
Kipfenberger Garde. Ort: Römercastell – Wirtshaus & Hotel, 
Wirtsstraße 9. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstal-
ter: Feuerwehrverein Böhming e. V. Infotelefon: 
08465/173237
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Samstag, 18. Februar
14:30 Uhr, Kipfenberger Faschingsumzug 2023. Ort: 
Rund um den Kipfenberger Marktplatz. Die Spitze des bun-
ten Gaudiwurms bilden das Kipfenberger Prinzenpaar, Prin-
zessin Petra I. und Prinz Manuel I., mit ihrem Hofstaat und 
den aufwändig kostümierten Fasenickln des Kulturvereins 
„Die Fasenickl e. V., gefolgt von der Kipfenberger “großen” 
Garde, der Kinder- und Jugendgarde, Gastgarden sowie vie-
len Fußgruppen, Musikkapellen und Wägen. Die Zugroute 
wird in der Tagespresse bekanntgegeben. Am Marktplatz 
präsentieren die Kipfenberger Garde und ihre Gäste an-
schließend ihr Showprogramm. Danach ist ausgelassenes 
Faschingstreiben in den Gaststätten bis zum Kehraus ange-
sagt. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstalter: Markt 
Kipfenberg. Infotelefon: 08465/941040

20:00 Uhr, „Hüttnfasching“ des Heimat- und Volks-
trachtenvereins. Ort: Trachtenhütt’n, Burgstraße, Kipfen-
berg. Eintrittspreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstalter: Hei-
mat- und Volkstrachtenverein “D´Altmühltaler” Kipfenberg. 
Infotelefon: 08465/173120, www.trachtenverein-kipfen-
berg.de

Montag, 20. Februar
19:00 Uhr, Rosenmontagsschießen – SV Waldmeister 
Schelldorf. Ort: Schützenhaus Schelldorf, Stammhamer 
Straße 2. Veranstalter: Schützenverein “Waldmeister” 
Schelldorf. Infotelefon: 08406/9197491

Samstag, 25. Februar
09:30 – 12:30 Uhr, Weißwurstseminar in der Metzgerei 
Neumeyer. Die Weißwurst als Kult und Kulturgut – Wis-
senswertes, Mythen und Anekdoten. Ort: Gasthof-Metzge-
rei Neumeyer, Frankenring 4, 85110 Kipfenberg. Teilneh-
merzahl: 10 – 20 Personen; Dauer ca. 3 Stunden. Für 
Gruppen ab 8 Personen bieten wir auch individuelle Termine 
an! Eintrittspreise/Gebühr: 49,00 EUR, 45,00 EUR pro Person 
bei Gruppenbuchung. Anmeldung ist erforderlich. Veran-
stalter: Gasthof-Metzgerei Neumeyer. Infotelefon: 
08465/94020

19:00 Uhr, Schafkopfrennen der Freiwilligen Feuerwehr 
Böhming mit der kurzen Karte. Ort: Römercastell – Wirts-
haus & Hotel, Wirtsstraße 9, 85110 Kipfenberg. Eintritt-
spreise/Gebühr: Eintritt frei. Veranstalter: Feuerwehrverein 
Böhming e. V. Infotelefon: 08465/173237

Sonntag, 26. Februar
15:00 Uhr, Jahreshauptversammlung VGL Schelldorf-
Biberg-Dunsdorf-Krut mit Kaffee und Kuchen. Ort: Gast-
stätte Jurahof, Dorfstraße 7. Veranstalter: VGL – Verein für 
Gartenbau und Landschaftspflege Schelldorf – Biberg – 
Dunsdorf – Krut. Infotelefon: 08466/905108

Volkshochschule Beilngries
Adresse: Ringstraße 16, 92339 Beilngries 

Anmeldungen sind auf der Homepage un-
ter www.vhs-beilngries.de, per Email unter 
bildung@vhs-beilngries.de oder telefonisch 
unter 08461/266 möglich.

Gesellschaft
X-1013 NEU – Kinder unter 3 Jahren kompetent beglei-
ten. Montag, 27.02.2023, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr, 3x mit Dr. 
Iris Kühnl
X-1200-O Online – So sichern Frauen ihre Zukunft. Don-
nerstag, 16.02.2023, 19:00 Uhr – 20:30 Uhr, 1x mit Susanne 
Gelbmann
X-1440 NEU – Make-up und die richtige Vorbereitung. 
Freitag, 10.02.2023, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr, 1x mit Verena 
Kopp

Beruf, IT und Medien
X-2264 NEU – Powerpoint „Einsteiger“. Samstag, 
18.02.2023, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr, 2x mit Patrick Hiltner
X-2271-O Online – WhatsApp, Telegram, Signal, Three-
ma und Co. – Messenger Dienste. Mittwoch, 01.02.2023, 
17:00 Uhr – 18:30 Uhr, 1x mit Christian Winklmeier

Sprache
X-3261 Italienisch Konversationskurs für Fortgeschrit-
tene Januar – März. Mittwoch, 01.02.2023, 17:00 Uhr – 
18:30 Uhr, 8x mit Natascha Giacometti-Brendel
X-3263 Italienisch Konversationskurs für Fortgeschrit-
tene Januar – März. Mittwoch, 01.02.2023, 18:30 Uhr – 
20:00 Uhr, 8x mit Natascha Giacometti-Brendel

Gesundheit
X-4058-O Onlinevortrag: Grummeln und nie Ruhe im 
Bauch – was ist da los? Dienstag, 07.02.2023, 19:00 Uhr 
– 21:00 Uhr, 1x mit Monika Winhard
X-4382 Life Kinetik – Gehirntraining durch Bewegung 
(für Fortgeschrittene). Montag, 06.02.2023, 19:30 Uhr – 
20:30 Uhr, 5x mit Andrea Kiefer
X-4385 Life Kinetik – Gehirntraining durch Bewegung 
(Fortgeschrittenenkurs). Freitag, 03.02.2023, 08:30 Uhr 
– 09:30 Uhr, 6x mit Andrea Kiefer
X-4601 Aquafitness im Flachwasser. Mittwoch, 
08.02.2023, 19:00 Uhr – 19:45 Uhr, 10x mit Mario Brzosk
X-4611 Aqua-Fatburner im Tief- und Flachwasser. Mitt-
woch, 08.02.2023, 19:45 Uhr – 20:30 Uhr, 10x mit Mario 
Brzosk. 
X-4691 Laufkurs für Fortgeschrittene, Montag u. Don-
nerstag. Montag, 13.02.2023, 18:30 Uhr – 19:30 Uhr, 19x 
mit Peter Babiel

Kunst und Kultur
X-5145 Weidenflechtkurs. Montag, 27.02.2023, 17:00 
Uhr – 20:30 Uhr, 1x mit Sonja Nuber

X-5146 Weidenflechtkurs. Dienstag, 28.02.2023, 17:00 
Uhr – 20:30 Uhr, 1x mit Sonja Nuber

X-5161 Seifen selbst gemacht. Samstag, 11.02.2023, 
11:00 Uhr – 14:00 Uhr, 1x mit Katharina Kreuzer

X-5300 Ehering- und Goldschmiedekurs. Dienstag, 
07.02.2023, 09:00 Uhr – 12:00 Uhr, 2x mit Stefan Fauner

X-5431 Kochkurs für Paare und Verliebte – Liebe geht 
durch den Magen. Dienstag, 14.02.2023, 18:00 Uhr – 
22:00 Uhr, 1x mit Francesca Mosca

X-5442 NEU – Charcuterie Workshop. Mittwoch, 
08.02.2023, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr, 1x mit Grete Straßer

X-5450 „Bier hausgemacht“. Samstag, 04.02.2023, 10:00 
Uhr – 15:00 Uhr, 1x mit Robert Jahny
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Onlinevorträge

X-61107-O Mit Sonne rechnen – Das eigene Dach nut-
zen. Dienstag, 14.02.2023, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr, 1x mit 
Verbraucherzentrale Bayern -Energie

X-61112-O Schimmelpilz in der Wohnung – Ursachen, 
Behebung, Vermeidung. Dienstag, 07.02.2023, 18:00 Uhr 
– 19:30 Uhr, 1x mit Verbraucherzentrale Bayern -Energie

X-61621-O Welternährungssicherung und nachhaltige 
Ernährung. Montag, 06.02.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 1 
Termin

X-61622-O Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutsch-
land. Mittwoch, 08.02.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 1 Ter-
min

X-61623-O Inflation und Globalisierung – von 1850 bis 
heute. Sonntag, 12.02.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 1 Ter-
min

X-61624-O JournalistInnen der SZ im Gespräch. Mitt-
woch, 22.02.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 1 Termin

X-61625-O Kann man Demokratie messen? Montag, 
27.02.2023, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr, 1 Termin

X-61627-O Was ist Technik? Dienstag, 28.02.2023, 19:30 
Uhr – 21:00 Uhr, 1 Termin

X-63502-O Norwegisch für Anfänger mit geringen Vor-
kenntnissen (Onlinekurs). Dienstag, 28.02.2023, 18:30 
Uhr – 20:00 Uhr, 12x mit Online-Schulung

X-63504-O Vorbereitung auf die Ausleseprüfung für 
die Qualifikationsebene 2 (Onlinekurs). Dienstag, 
28.02.2023, 18:00 Uhr – 20:15 Uhr, 5x mit Online-Schulung

X-64054-O Ernährung und Entzündungen – gibt es hier 
einen Zusammenhang? Donnerstag, 16.02.2023, 19:00 
Uhr – 21:00 Uhr, 1x mit Monika Winhard

Junge vhs

X-7403 “Konzentriert geht’s wie geschmiert” 1. – 2. 
Klasse -mittwochs. Mittwoch, 01.02.2023, 14:30 Uhr – 
15:45 Uhr, 7x mit Kirstin Probst

X-7564 NEU – Faschingsbasteln mit Anika (für Kinder 
von 4 – 7 Jahren). Samstag, 11.02.2023, 15:00 Uhr – 17:00 
Uhr, 1x mit Anika Meier

X-7571 Für junge Zauberlehrlinge von 10 bis 16 Jahre 
(für Fortgeschrittene). Samstag, 25.02.2023, 14:30 Uhr – 
19:30 Uhr, 1x mit Fred Bossie

X-7572 Für junge Zauberlehrlinge von 7-14 Jahre. Sams-
tag, 25.02.2023, 09:00 Uhr – 14:00 Uhr, 1x mit Fred Bossie

Büchereien 
Pfarr- und Gemeindebücherei „St. Michael 
am Limes“ Kipfenberg
Marktplatz 19/20, Telefon: 08465/1735434

Öffnungszeiten 
Sonntag: 10.00 -11.45 Uhr  
Dienstag: 17.30 -19.00 Uhr  
Mittwoch: 10.00 -11.00 Uhr  
An Feiertagen geschlossen. 

Gemeindebücherei Pfahldorf 
Alte Hauptstr. 3, Telefon: 08465/9109542 

Öffnungszeiten 
Freitag: 16.00 -17.00 Uhr  
Sonntag: 10.30 -11.30 Uhr 

Pfarr-und Gemeindebücherei Schelldorf 
Attenzeller Strasse 8, Telefon: 08406/9197630 

Öffnungszeiten
Mittwoch: 16.00 -17.30 Uhr

Weihnachtsaktion
Die Weihnachtsaktion der Bücherei Schelldorf hatte auch in 
diesem Jahr großen Zuspruch gefunden. Ein kleiner Fuchs 
hatte in der Weihnachtsgeschichte auf dem Heimweg vom 
Kindergarten das Geschenk für seine Eltern verloren. Er zog 
deshalb trotz heftigen Schneesturms am frühen Morgen 
nochmals los, um es zu suchen. Die kleineren Kinder sollten 
ein Bild zum Ende der Geschichte malen und alle Schulkinder 
die Erzählung zu Ende schreiben. Dabei zeigten sich alle Teil-
nehmer sehr kreativ. Die Bilder der Kinder wurden in der Bü-
cherei ausgestellt und die abenteuerlichen Geschichten der 
jungen Autoren bei der Geschenkeübergabe kurz zusam-
mengefasst. So bekam der Fuchs auf seiner Suche in einer 
Geschichte Unterstützung von einem Rotkehlchen, mit dem 
er dann Freundschaft schloss, oder entdeckte in einer unter-
irdischen geheimen Höhle eine Drachenschuppe, die ihm 
einen Wunsch erfüllte. Insgesamt nahmen 26 Kinder teil. 
Alle Kinder erhielten zum Abschluss ein besonderes Ge-
schenk. Diese wurden u.a. verschiedenen Buchverlagen, der 
Buchhandlung St. Willibald am Dom Eichstätt, der Sparkas-
se, der AOK, Bennis Playland, Jump Town und den Altstadt-
kinos Ingolstadt unterstützt. Dafür möchten wir uns noch-
mals ganz herzlich bedanken. 

Fotografin: Katharina Schmid

Qualitätsprodukte aus den 
Limesgemeinden

Regionale Produkte bieten die Sicherheit ihrer Herkunft und 
garantieren hochwertige Qualität und Frische. Landwirte 
und Vermarkter bieten Ihnen ein reichhaltiges Sortiment an 
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heimischen Lebensmitteln. Kaufen Sie Produkte aus der Re-
gion -Sie unterstützen damit unsere heimische Landwirt-
schaft und sichern wohnortnahe, qualifizierte Arbeitsplätze! 

Angebote 
Wildbret aus heimischen Wäldern (Reh-und 
Schwarzwild) 
Bayerische Staatsforsten AöR, Forstbetrieb Kipfenberg,  
Eichstätter Str. 6, 85110 Kipfenberg, Tel.: 08465/9417-0,  
Öffnungszeiten: www.baysf.de/wildbret 

Schwein, Rind, Geflügel, Eier, Kartoffeln,  
Bio-Frischmilch 
Moierhof Böhming, Josef & Monika Schermer, Wirtsstr. 1, 
85110 Böhming, Tel. 08465/1411 

Fleischwaren aus eigener Herkunft und  
Schlachtung 
Hofmetzgerei Dexl Johann, Kirchstr. 6, 85125 Haunstetten, 
Tel. 08467/443 

Produkte aus eigener Schlachtung; Hofladen 
Gasthof Fischerwirt, Georg Adlkofer, Martinstr. 5,  
85137 Inching, Tel. 08426/249 

Fleisch-und Wurstwaren aus eigener Produktion, 
Kürbiskernprodukte 
Rehm´s Hofladen, Familie Rehm, 85095 Altenberg,  
Tel 08466/253 

Geflügel, Wild, Straußen 
Zimmermann Erich & Beate, Bergstr. 16, 85095 Gelbelsee, 
Tel. 08465/1525 

Geflügel 
Buxlhof – Jura-Geflügel Familie Hüttinger, Jurastr. 8,  
85137 Rapperszell, Tel. 08426/988380 

Angusrinder, Eier, Käse, Kartoffeln, Marmeladen 
Kräuterführungen mit der Kräuterpädagogin buchbar 
Schmiebauernhof, Bittlmayer Anton & Claudia, Rumburgstr. 
3, 85125 Enkering, Tel. 08467/390 

Lamm, Lammprodukte, Eier 
Würmser Anton, Jurastr. 3, 85095 Gelbelsee, Tel. 08465/3102 

Forellen, Saibling: Fangfrisch, geräuchert, filetiert 
Forellenzucht Lang, Lang Martin & Edith, Regelmannsbrunn 2, 
85110 Kipfenberg, Tel. 08465/3311 

Erdbeeren, Himbeeren, Bauernhofeis, Fruchtauf-
striche, Regionale Geschenkkörbe 
Schowalter Rolf & Sonja – Erdbeeren Funck, Hauptstr. 33, 
85095 Dörndorf, Tel. 08466/368 

Getreideprodukte Mehl, Müsli, Naturkost 
Hainmühle, Schmidt Michael & Andrea, Hainmühle 1, 85145 
Morsbach, Tel. 08423/509

Altmühltaler Bio-Eier, Nudeln mit eigenen  
Bio-Eiern, Kartoffeln 
Familie Seitz, Kirchbuch 24, 92339 Beilngries, Tel. 08468/243, 
info@altmuehltalerbioei.de, www.altmuehltalerbioei.de 

24h-Verkaufshütten:  Bio-Eier, Bio-Gockel- 
produkte, Honig, saisonale Produkte
Regionalquadrat, Familie Nefzger, Altmühring 6, 85110 Kip-
fenberg/Arnsberg. Für Infos über aktuelle Produkte gibt es 
eine WhatsApp Gruppe: 0176/82500907 

Biokartoffeln, Eier, Nudeln, Obst, Gemüse 
Biohof Graf, Jurastr. 6, 85137 Rapperszell, Tel. 08426/458 

Altmühltaler Honig vom Imker 
Mayer Konrad jun., Kipfenberger Weg 1, 85110 Buch,  
Tel. 08465/3924 

Göbel Ludwig jun., Sebastistr. 2a; 85110 Buch,  
Tel. 0172/6606819 

Jungbauer Franz, Ortsstraße 13, 85110 Dunsdorf,  
Tel. 08466/500 

Hackner Karl, Irlahüller Weg 3, 85110 Grösdorf,  
Tel. 08465/626 

Mayer Richard, Limesstraße 30, 85110 Hirnstetten,  
Tel. 08423/9855470 

Schmidt Sebastian, Limesstr. 4, 85110 Hirnstetten,  
Tel. 08423/400 

Hutter Johann, Schlesienstr. 6, 85110 Kipfenberg,  
Tel. 08465/886 

Brunner Christian, An der Kreisstr. 7, 85110 Oberemmen-
dorf, Tel. 08465/1730513 

Plenzat Dietmar, Irfersdorfer Weg 7, 85110 Oberemmen-
dorf, Tel. 08465/1729341 

Wer Interesse hat, seine regional erzeugten Qualitätspro-
dukte in dieser Rubrik anzubieten, soll sich bitte mit Sabine 
Biberger, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Ingolstadt, in Verbindung setzen, Tel. 0841/3109-321. 

Sozialer Wegweiser

Seniorenbeauftragte 
Monika Schermer, Böhming, Tel. 08465/3953,  
monika@moierhof-boehming.de Stellvertreterin: Elisabeth 
Lauterkorn, Attenzell, Tel. 08465/3206, bitlauterkorn@web.de 

Sportangebote 
VfB Kipfenberg, Ziegelleite, Tel. 08465/1513 
Positiv Fitness, Bahnhofstraße 4, Tel. 08465/ 173172 
FC Arnsberg, Altmühlring 11, Tel. 0171/3242473

Kirchliche Seniorenbetreuung/Seniorenkreis 
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Geißberg 3,  
Tel. 08465/1037 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde, Sonnenleite 15, 
Tel. 08465/1039 

Mittagsgerichte nach Wochenkarte  
zum Abholen 
Metzgerei Neumeyer, Frankenring 4, Tel. 08465/94020 
Metzgerei Gehr, Marktplatz 15, Tel. 08465/1068 
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Allgemeinärzte / Hausbesuche 
Dr. med. Matthias Bauer und Reinhard Kastl, Försterstraße 30, 
Tel. 08465/1008 

Dipl. med. Winfried Reiner, Kindinger Straße 22, Tel. 08465/3166 

Apotheke 
St.Georgs-Apotheke, Frankenring 5, Tel. 08465/1065 

Beratung zu Pflegeangeboten / Informatio-
nen für pflegende Angehörige: 
Caritas-Sozialstation e. V., Weißenburger Str. 17, 85072 
Eichstätt, Tel. 08421/50140 

RENAFAN Bayern gGmbH, Pflege-und Altenheim, Eichstätter 
Str. 20, Tel. 08465/1720-0 

Pflegeberatung für privat Versicherte, Compass Private Pfle-
geberatung, Tel. 0800 101 8800. Pflegeberatungen werden 
von allen gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt 

Krisendienst Psychiatrie Oberbayern 
Erste Hilfe für die Seele: Der Krisendienst Psychiatrie Ober- 
bayern ist für die Bürgerinnen und Bürger täglich rund um 
die Uhr erreichbar. Für Menschen in seelischen Notlagen gibt 
es Krisenberatung, wohnortnahe Hilfeangebote und bei Be-
darf Unterstützung durch mobile Krisenteams. Tel. 
0800/6553000 (kostenlos). 

Wissenswertes für Familien
Jugendbeauftragte 
Eva Schermer, Kipfenberg, Tel. 0176/20226241,  
evaschermer@web.de; Stellvertreterin: Julia Weber,  
julia.weber.kipfenberg@gmx.de 

Angebote für Eltern 
Elternkurse, Vorträge und Workshops werden über die KoKi 
– Koordinierende Kinderschutzstelle des Landratsamtes 
Eichstätt angeboten. Tel. 08421/70-0. 

Vermittlung Tagespflege 
Tagespflegezentrum KinderWelt e. V., Fachdienst für die 
Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttern und -vätern 
im Landkreis Eichstätt, Kraiberg 40 b, 85080 Gaimersheim, 
Tel. 08458/60369-0

Kirchennachrichten

Das Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt  
informiert:
Termine für Februar 2023
Vorabendgottesdienst um 17.30 Uhr, Sonntagsgottesdienste 
um 8.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Pfarrkirche. Am 2. Febru-
ar bringt Pfarrer Mairhofer die Krankenkommunion ins Haus. 
Neuanmeldungen im Pfarrbüro Tel. 08465/1037.

Mittwoch, 2. Februar 2023
ab 9.30 Uhr, Kipfenberg, Krankenkommunion

17.45 Uhr, Kipfenberg, Lichtmessfeier, Kerzenweihe in der 
Pfarrkirche; Lichterprozession um die Krone zur Kirche: an-
schl. Festgottesdienst mit allgemeinem Blasiussegen

Samstag, 4. Februar 2023
17.30 Uhr, Kipfenberg Vorabendmesse

Sonntag. 5. Februar 2023
8.30 Uhr, Kipfenberg, Eucharistiefeier 

10.00 Uhr, Kipfenberg, Eucharistiefeier

Donnerstag, 9. Februar 2023
15.00 Uhr, Seniorenfasching im Pfarrheim

Samstag, 11. Februar 2023
13.00 Uhr, Kipfenberg Kinder- und Teensnachmittag

17.30 Uhr, Kipfenberg Vorabendmesse

Sonntag, 12. Februar 2023
8.30 Uhr, Böhming, Eucharistiefeier 

10.00 Uhr, Kipfenberg, Eucharistiefeier

Samstag, 18. Februar, 2023
17.30 Uhr, Grösdorf Vorabendmesse

Sonntag, 19. Februar 2023
8.30 Uhr, Böhming, Eucharistiefeier 

10.00 Uhr, Kipfenberg, Eucharistiefeier, parallel dazu Kinder-
kirche im Pfarrheim

Mittwoch 22. Februar 2023
15.45 Uhr, Kipfenberg Verbrennen der Palmzweige vor der 
Georgskirche

16.00 Uhr, Kipfenberg Schülerwortgottesdienst mit Asche-
auflegung in der Georgskirche

18.30 Uhr, Kipfenberg Aschermittwochsgottesdienst in der 
Pfarrkirche

Donnerstag, 23.Februar 2023
18.30 Uhr, Friedensgebet in Denkendorf

Freitag, 24. Februar 2023
18.00 Uhr, Kipfenberg Kreuzwegandacht in St. Georg

Samstag, 25. Februar 2023
18.30 Uhr, Kipfenberg, Bußwortgottesdienst

Sonntag, 26. Februar 2023
8.30 Uhr, Kipfenberg Eucharistiefeier 

10.00 Uhr, Kipfenberg Eucharistiefeier; Aussetzung des Al-
lerheiligsten

14.55 Uhr, Kipfenberg Rosenkranz

15.30 Uhr, Kipfenberg Abendlob mit Einsetzung

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kipfen-
berg informiert:
GOTTESDIENSTE:

Sonntag, 5.02. Septuagesimä
10.00 Uhr: Gottesdienst und KIGO mit: Pfarrer Olaf Kringel
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Sonntag, 12.02. Sexagesimä
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl und KIGO mit: Pfar-
rerin Petra Kringel

Sonntag, 19.02. Estomihi
10.00 Uhr: Gottesdienst mit: Pfarrer Olaf Kringel

Sonntag, 26.02. Invocavit
10.00 Uhr: Gottesdienst mit: Diakon i.R. Lothar Michel

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN:

Freitag, 3.02.
17.00 Uhr: Bibelkids mit: Thomas Gläser

Dienstag, 7.02.
20.00 Uhr: Singkreis mit: Gabriele Gläser

Mittwoch, 8.02.
19.00 Uhr: Blaukreuz-Gruppe (freiwillige Suchtkrankenhilfe) 
mit: Frau Schneider

Mittwoch, 22.02. Aschermittwoch
19.00 Uhr: Blaukreuz-Gruppe (freiwillige Suchtkrankenhilfe) 
mit: Frau Schneider

Donnerstag, 23.02.
18.30 Uhr: Beten für den Frieden. Ökumenische Gebetszeit 
– anschließend gemeinsame Begegnung. Katholische Kirche 
St. Laurentius, Denkendorf

WÖCHENTLICH FINDEN STATT:
Jeden Donnerstag: 10.30 Uhr: Caritas Asylberatung, Ge-
meindehaus, Kipfenberg, mit: Dorey Mamou

JEDEN FREITAG
09.30 Uhr: Spielgruppe (mit Eltern) für Kinder von 0-3 Jahre 
mit: Carina Schulz

Das Pfarramt können Sie wie folgt erreichen:
Evang.-Luth. Pfarramt Kipfenberg,  
Sonnenleite 15, 85110 Kipfenberg 
Tel. (0 84 65) 10 39, Fax: (0 84 65) 34 15,  
E-Mail: Pfarramt.Kipfenberg@elkb.de,  
http://www.Kipfenberg-evangelisch.de.  
Bürozeiten: Mittwoch von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr.

Müllentsorgung  
und Wertstoffhof

Am Wertstoffhof in der Eichstätter Straße können Wert-
stoffe, Grüngut, holzige Abfälle sowie Kleinmengen von 
Bauschutt entsorgt werden.

Öffnungszeiten 
Mittwoch: 14.00 bis 17.00 Uhr  
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 

Adresse und Kontakt 
Wertstoffhof Kipfenberg, Eichstätter Strasse 24, 85110 Kipfen-
berg, Tel.: 08465/1737001 (nur während der Öffnungszeiten) 

Folgende Materialien werden angenommen:
Sperrmüll, Glas, Dosen, Schrott, Flachglas, Korken, Holz, 
Elektrogeräte, CD's, DVD's (kein Datenschutz), Neonröhren, 
Batterien, Tonerpatronen, PU-Schaumdosen, Kartonagen, 
Bauschutt, Grüngut, Lithium-Ionen-Akkus (bitte Pole mit 
Klebeband abkleben und in einer Plastiktüte abgeben). 

Bauschutt-Entsorgung von Kleinmengen 
bis 1 m³: 
Erlaubt: 
Beton, Pflaster, Kalksandsteine, Zementsteine, Estrich (ohne 
Anhaftungen), Ziegel, Ziegelmauersteine, Fliesen, Putz/  
Mörtel, Keramik, Porzellan, Bims. 

NICHT erlaubt: 
Belasteter Bauschutt, Bauschutt mit Anhaftungen / Schwarz-
anstrich, Bauschutt aus Verdachtsbereichen z.B. Werkstatt-
boden, Kaminsteine, Rigips, Ytong, Heraklit (Holzwolle-
Leichtbauplatten), Holz, Kunststoffe, Asphalt, Dämmungen 
(z.B. Styropor, Styrodur), Gartenabfälle, Glas oder Glasbau-
steine, nicht-mineralische Abfälle, Erde oder Humus. 

Für die Entsorgung von Bauschutt sind folgende 
Gebühren in bar vor Ort zu entrichten:
bis 10 Liter: 1,00 EUR
bis 20 Liter: 1,50 EUR
bis 80 Liter (Schubkarre): 6,00 EUR
bis 250 Liter (3 Schubkarren): 18,00 EUR
bis 500 Liter (6 Schubkarren): 36,00 EUR
bis 1 m³: 70,00 EUR

Kompostierung / Grüngutbehälter 
Grüngut und holzige Abfälle müssen getrennt angeliefert 
werden. Für die Grüngutannahme fallen folgende Gebühren 
an: bis 1 m³ = 2,00 EUR; bis 2 m³ =  
4,00 EUR; bis 3 m³ = 6,00 EUR. Die Gebühren sind vor der 
Abladung an der Kasse im Wertstoffhof zu begleichen. Wir 
bitten Sie, entsprechendes Kleingeld bereit zu halten. 

Der Grüngutbehälter ist ab 01. März geöffnet.

Bei der Anlieferung ist Folgendes zu beachten: 
•  Die Wertstoffhofwärter helfen beim Ausladen nicht mit. 

Bitte bringen Sie ausreichend Personen mit, wenn Sie 
schwere Gegenstände anliefern. 

•  Die Wertstoffe sollen möglichst sortiert und zerlegt ange-
liefert werden. 

•  Anlieferungen nur in haushaltsüblichen Mengen, max. 3m³. 

• Federbetten werden nicht angenommen. 

•  Die Entscheidungen über die Annahme der Wertstoffe 
treffen die Aufsichtspersonen vor Ort. 

Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu 
leisten. 

•  Anlieferung nur während der Öffnungszeiten. Zuwider-
handlungen (Ablagerung des Mülls außerhalb des Zaunes) 
werden zur Anzeige gebracht. 

•  Die momentan geltenden Corona-Schutzbestimmungen 
müssen eingehalten werden. 
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•  Die aktuell gültigen Gebührensatzungen für Bauschutt und 
Grüngut sind auf der Homepage unter „Satzungen“ ver- 
öffentlicht. Bitte halten Sie ausreichend Kleingeld bereit, da-
mit die Bezahlung schneller abgewickelt werden kann. 

Erdaushubdeponie in Pfahldorf
Die Deponie ist von April bis Oktober und nur bei guter Wit-
terung jeweils am 1. Samstag im Monat von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungszeiten ist 
nach vorheriger telefonischer Absprache mit dem Bauamt 
unter 08465 9410-46 eine Anlieferung möglich. Die telefo-
nische Absprache hat mindestens zwei Werktage im Voraus 
zu erfolgen. 

Angeliefert werden dürfen natürlich anstehendes oder um-
gelagertes Locker- und Festgestein sowie Baggergut, das bei 
Baumaßnahmen ausgehoben oder abgetragen wird. Das 
sind in der Regel:

– Boden und Steine (Abfallschlüssel 17 05 04)

– Baggergut (Abfallschlüssel 17 05 06)

–  Boden und Steine aus Gärten und Parkanlagen (Abfall-
schlüssel 20 02 02).

Es dürfen nur die oben genannten Abfallarten angenommen 
werden, welche die Zuordnungswerte Z 0 nach den Parame-
tern entsprechend der Anlage einhalten.

Für die Ablagerung von Erdaushub in der Deponie Pfahldorf 
fallen folgende Gebühren an:

je angefangenen Kubikmeter: 8,00 EUR 
je Anlieferung außerhalb der Öffnungszeit: 15,00 EUR.

Zusätzliche Säcke für Müll oder Papier 
Fällt vorübergehend mehr Restmüll oder Altpapier an, kön-
nen Sie in der Gemeinde kostenpflichtige Müllsäcke erwer-
ben. Diese können Sie zusammen mit Ihrer Rest-/Papiermüll-
tonne am Abfuhrtag bereitstellen. 

Pflegesäcke:
Pflegebedürftige Personen können Anspruch auf 18 kosten-
lose Restmüllsäcke pro Jahr haben. Der Antrag muss, zusam-
men mit der Bestätigung über den Pflegegrad, einmalig im 
Rathaus abgegeben werden. Die Restmüllsäcke können an-
schließend einmal jährlich im Rathaus abgeholt werden. Nä-
here Informationen erhalten Sie beim Landratsamt Eichstätt. 

Gelber Sack 
Die gelben Säcke sind im Rathaus erhältlich und werden im 
Landkreis Eichstätt einmal im Monat abgeholt. Die Termine 
sind im Müllabfuhrkalender eingetragen. In den Gelben Sack 
gehören Verkaufsverpackungen aus Kunststoff und Ver-
bundstoffen. Information zum dualen System unter www.
muelltrennung-wirkt.de/. 
Bei Fragen und Beschwerden zum Gelben Sack wenden Sie sich 
bitte an die kostenlose Hotline-Nummer: 0800 / 800 6333. 

Sammelstellen für Altglas und Blechdosen 
Die Container für Grün-, Weiß- und Braunglas und Blechdo-
sen für Kipfenberg befinden sich am Festplatz, am Parkplatz 
an der Altmühl (Bullenwiese) und am Wertstoffhof (bitte 
Öffnungszeiten beachten). Zudem gibt es Sammelstellen in 
den Ortsteilen. 

Einwurfzeiten: Montag bis Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr.  
Halten Sie bitte den Container-Standplatz sauber (Tüten und 
Kartons bitte wieder mitnehmen).  Widerrechtliche Ablage-
rungen von Abfällen werden zur Anzeige gebracht.

Sperrmüll 
1. Abgabe am Wertstoffhof 
Am Wertstoffhof stehen Sperrmüllcontainer bereit. Hier 
können ganzjährig sperrige Abfälle in haushaltsüblichen 
Mengen (max. 3 m³) kostenlos entsorgt werden. 

Sperrmüll aus Haushaltsauflösungen, auch in mehreren 
Etappen, werden nicht angenommen. Dafür wenden Sie 
sich bitte an ein entsprechendes Entsorgungsunternehmen. 
Sperrmüllanlieferungen durch Gewerbebetriebe sind grund-
sätzlich nicht zulässig. 

2. Sperrmüllabholung auf Antrag 
Jeder Haushalt, der an die Restmüllabfuhr des Landkreises 
angeschlossen ist, kann einmal pro Kalenderhalbjahr eine 
kostenlose Sperrmüllabholung beantragen. Die Anmeldung 
ist möglich: a) Postalisch mit einer frankierten Sperrmüllkar-
te; diese sind erhältlich bei der Gemeindeverwaltung. b) On-
line unter: www.landkreis-eichstaett.de/sperrmüll 

Abfallfibel 
Weiterführende Informationen sowie die Abfallfibel sind 
beim Landratsamt Eichstätt, Fachbereich Abfallwirtschaft 
verfügbar. Tel. 08421/70-290.

Problemmüllaktion
Am Samstag 11.03.2023 findet von 12:45 bis 14:45 Uhr 
am Festplatz in Kipfenberg wieder die Problemmüllsamm-
lung statt.

Zum Problemmüll gehören:
•  Gifte 
•  Laugen 
•  Lösungsmittel 
•  Pflanzenschutzmittel, Spritzmittel  Reinigungsmittel 
•  Säuren 
•  Trockenbatterien, bleihaltige Batterien aus PKW, Krafträ-

dern, landw. Fahrzeugen wie z. B. Bulldog 
•  Energiesparlampen, LED-Leuchtkörper 
Hinweis: Dispersionsfarben können eingetrocknet (nicht 
flüssig) inklusive Eimer über den Restmüll entsorgt werden. 
Gegen Berechnung: Altöl, Feuerlöscher

Nicht zum Problemmüll gehören:
•  Dispersionsfarben, eingetrocknet (nicht flüssig!!) -> Rest-

müll
•  Nickel-Cadmium-Batterien (Ni-Cd) -> Rücknahme durch 

den Handel oder Entsorgungsfirma
•  Lithiumhaltige Batterien -> Rücknahme durch den Handel 

oder Entsorgungsfirma
•  Elektroaltgeräte -> Entsorgung am Wertstoffhof
•  Neonröhren, Quecksilberdampflampen -> Entsorgung am 

Wertstoffhof
•  Medikamente -> Entsorgung in der Restmülltonne (nicht 

im Kanal!)
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•  Altreifen -> Rücknahme durch den Handel oder Entsor-
gungsfirma

•  Leere Farbeimer und Kanister -> Entsorgung im Gelben 
Sack

•  Asbestzement, Asbestabfälle -> Deponie Eberstetten, Ent-
sorgungsfirma

Wichtige allgemeine Hinweise zur Problemmüll-
sammlung: 
Alle Problemabfälle sind möglichst in der Originalverpackung 
anzuliefern. Vermischen Sie nie verschiedene Substanzen 
miteinander, damit keine gefährlichen chemischen Reakti-
onen ausgelöst werden. Angenommen werden nur haus-
haltsübliche Mengen. Größere Mengen müssen über Spezi-
alfirmen entsorgt werden. In Zweifelsfällen entscheidet das 
Fachpersonal vor Ort. Deren Weisungen ist Folge zu leisten. 

Weitere Informationen zur Mülltrennung finden Sie auf der 
Internetseite: www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/
themen/abfallwirtschaft.

Pressemitteilungen 
Nutze Deine Chance zum  
Mittleren Schulabschluss!
–  Neueste technische Ausstattung der Klassenzimmer und 

Übungsfirma
–  Tablet-Computer für jeden Schüler
–  Neuer kompetenzorientierter LehrplanPLUS ab der 7. Klas-

se
–  Schülerbeförderung in bestehenden Routen aus dem 

Landkreis Roth und Landkreis  
Eichstätt an die Unterrichtszeiten angepasst und kostenlos

–  Staatliche Schule 
–  Kein Schulgeld
–  Kleine Schule mit individuellen Fördermöglichkeiten
–  Familiäre Atmosphäre
–  Kein unnötiger Entscheidungsdruck in der 4. Klasse
Info-Veranstaltung am Montag, 27. Februar 2023, 19:00 Uhr. 
Die Infoveranstaltung findet in den Räumen der Staatlichen 
Wirtschaftsschule in Greding, Berchinger Str. 18, statt.

Anmeldezeitraum für Mittelschüler:
20. bis 31. März 2023 von 08:00 bis 12:00 Uhr

Infos unter www.wirtschaftsschule-greding.de

E-Mail: info@wirtschaftsschule-greding.de

Telefon: 08421 9898-5000 oder 09171 818700

Einladung zum Kindersachen-Basar  
in Kinding
Am Samstag, den 11. März ist es wieder soweit. In der 
Kindinger Schulturnhalle findet von 10:00 bis 12:30 Uhr 
wieder ein großer Kindersachen-Basar statt. Angeboten wird 
alles „rund ums Kind“, z.B. gut erhaltene und saubere Kin-
derbekleidung (Frühjahr / Sommer), Spielzeug, Kinderwägen 
und vieles mehr. Interessierte Verkäufer können sich ab 
Montag, den 13.02.2023 über das easyBasar System regis-
trieren. Das Team freut sich außerdem über viel tatkräftige 

Unterstützung beim Auf- und Abbau. Das Engagement wird 
auch belohnt, Helfer können 120 statt 60 Artikel verkaufen 
und dürfen schon am Vorabend stöbern.

Während der Schnäppchenjagd am Samstag werden Kaffee, 
Kuchen und kalte Getränke angeboten. Der Verkaufserlös 
kommt wie immer als Spende dem Kinderhaus, Waldkinder-
garten und der Grundschule in Kinding zu Gute. 

Detaillierte Infos zum Ablauf gibt’s unter www.kinderbasar-
kinding.de oder bei Frau Melanie Mayer unter 
0152/53736838. 

Entlastung für Strom-, Erdgas- und Wärme-
Kund*innen Energiepreisbremse: 
Was bedeutet das? Mit der Zustimmung des Bundesrats 
wurden am Freitag, 16. Dezember 2022 die seit Monaten 
diskutierten Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme ver-
abschiedet. Die Preisbremsen treten im März 2023 in Kraft 
– gelten aber rückwirkend bereits ab dem 1. Januar 2023. 
Für ein Kontingent von 80 Prozent des Jahresverbrauchs 
werden damit die Preise für Strom, Erdgas und Wärme über 
das komplette Jahr 2023 hinweg staatlich bezuschusst und 
in ihrer Höhe gedeckelt. 

Welche Preisobergrenze für welchen Energieträger? 
Die Preisobergrenzen gelten ausschließlich für den jeweiligen 
Energiepreis, die Grundpreise werden durch das Entlastungs-
paket der Bundesregierung nicht reduziert. Der Preisdeckel für 
Strom liegt bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Preisober-
grenze für Erdgas wurde auf 12 Cent pro Kilowattstunde fest-
gesetzt. Für eine Kilowattstunde Fernwärme sieht die Preis-
bremse einen Preis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde vor. 

Welche Auswirkungen haben die Preisbremsen? 
Kund*innen der N-ERGIE müssen selbst nichts unterneh-
men, um von der Entlastung durch die Preisbremsen zu pro-
fitieren. Die Abschlagszahlungen werden mit Inkrafttreten 
ab März automatisch N-ERGIE Pressestelle, Telefon 0911 
802-58050 I presse@n-ergie.de I www.n-ergie.de reduziert. 
In diesem Zuge erfolgt auch die rückwirkende Entlastung für 
die Monate Januar und Februar. Bis zum März sind zunächst 
die Abschlagszahlungen maßgeblich, die den Kund*innen 
im Zuge der jüngsten Preisanpassungen kürzlich mitgeteilt 
wurden, beziehungsweise aktuell und in den nächsten Ta-
gen schriftlich zugehen. 

N-ERGIE kümmert sich um zuverlässige Umset-
zung 
Das parlamentarische Verfahren wurde erst jetzt abgeschlos-
sen. Damit ist die gesetzliche Grundlage der Energiepreis-
bremse mit dem heutigen Tag verfügbar. Der daraus resultie-
rende Zeitrahmen ist äußerst ambitioniert. Dennoch setzt die 
N-ERGIE alles daran, die Vorgaben zügig abzuwickeln und 
geht trotz komplexer notwendiger Eingriffe in die Abrech-
nungssysteme davon aus, alle Maßnahmen innerhalb der 
vorgesehenen Fristen umsetzen zu können. Ihre Kund*innen 
informiert sie laufend über die weiteren Schritte. Für 
Kund*innen aus dem Gewerbe und der Industrie, die einen 
höheren Energieverbrauch haben, gelten andere Preisober-
grenzen, Kontingente und Modalitäten. Die Umsetzung der 
Preisbremsen ist hier teilweise noch weitaus komplexer und 
erfordert ein Mitwirken der Unternehmen. Die N-ERGIE steht 
mit den betreffenden Kund*innen in engem Austausch. 
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Weitere Informationen sowie häufige Fragen und Antwor-
ten zu den aktuellen Preisentwicklungen und Entlastungen 
veröffentlicht die N-ERGIE unter www.n-ergie.de/entlastung. 

Privatanzeigen 
Wenn jemand Honig und Wachs verkaufen möchte, bitte 
unter Tel. 0171/4824139 melden.

2-Zi.-DG-Whg in BEI, ca. 45 qm, Küche, Schlafzimmer, Bad, 
PKW Stellplatz, vorzugsweise an WE-Heimfahrer, sofort zu 
vermieten, Tel. 0160/6410259 ab 17.00 Uhr

Doppelhaushälfte mit Garten, Garage, Stellplatz in Kipfen-
berg zu vermieten, Tel. 0157/74349372

Privatanzeigen einfach unter www.fuchsdruck.de auf-
geben.

Telefon 08467.801900 | mail@kaminbau-lindner.de

60 ÖFEN
AUF 160 m2

ÜBERGROSSE, INNOVATIVE UND 
MODERNE OFENAUSSTELLUNG 

Montag, Dienstag, Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr; Mittwoch, Donnerstag: geschlossen

Wir können mit moderns-
ten Diagnose- Geräten 
warten,  reparieren,
nachrüsten  und bieten 
diesen Service  für alle 
Fabrikate an,  z.B. VW, 
Opel, Peugeot,  Audi, 
BMW, Mercedes u.a.

KLEINBUS-
vermietung
TOURNEO
CUSTOM

 9-Sitzer o.
Kastenwagen

Unter Einhaltung
der aktuellen Hygienebedingungen.

KLEINBUS
vermietung
TOURNEO

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

KFZ-Lackierer (m/w/d) – Voll-/Teilzeit.

Auszubildende als KFZ-Lackierer (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

HerlerAuto

MEHR-MARKEN
WERKSTATT

• KFZ-Meisterbetrieb
• Reparatur-, Service-

und Karosseriewerkstatt
für alle Fabrikate

• Neu- u. Gebrauchtwagen
• Reifenservice u. Zubehör
• TÜV wöchentlich
• AU Benzin und Diesel
• Klima-Service
• Portal-Waschanlage
• Autolackierung
• Autovermietung

Maria-Hilf-Straße 67 · 92334 Berching
Tel. 08462/27203 · info@herler-berching.de
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Unser Team sucht Verstärkung

Wir sind Vorreiter in der Entwicklung 
und Herstellung von Trainingssyste-
men für die gewerblich technische 
Qualifizierung.

Für unsere Kund*innen bieten wir inter-
essante Lösungen und Konzepte für die 
Themengebiete Automatisierungstech-
nik, Antriebstechnik, Sensorik, sowie 
die Gebäudekommunikation.

Das Produktspektrum reicht von Ar-
beitsplatz-Systemen bis zu elektrischen 
und elektrotechnischen Trainingssys-
temen.

Wir zählen zu den Spitzenunternehmen 
am Markt. 

Hervorragender Kundenservice hat 
bei uns einen hohen Stellenwert. Zu 
unseren Kunden gehören u.a. Fach-
hochschulen, Berufsschulen, aber auch 
die Automobilindustrie und Energie-
versorger.

Unser Versprechen:
Unsere innovative und zukunftsori-
entierte Produktpalette eröffnet Ihnen 
vielfältige Entwicklungsperspektiven 
und Chancen, Verantwortung zu über-
nehmen. Wir stehen für Verlässlichkeit, 
Fairness und Wertschätzung. Für Sie 
bedeutet dies unter anderem eine 
leistungsgerechte Vergütung und ein 
attraktives Arbeitsumfeld.
ETS fördert fachliche wie auch persön-
liche Weiterentwicklung durch interne 
und externe Schulungen.

Senden Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bitte per E-Mail  
unter Angabe der Kennziffer an:

personal@ets-didactic.de

Ansprechpartner:
Heike Nuber
+49 8467 8404-37

ets-didactic.de

Sachbearbeiter*in im Vertriebsinnendienst  (m/w/d) 
Kennziffer 23-13

Ihre Aufgaben:

•  Betreuung bestehender Kunden und Neukundenaquise

•  Terminvereinbarung / Angebotserstellung

• Erledigung von Korrespondenz und Marketingaktionen

•  Strategische und operative Unterstützung 

des Vertriebsaußendienstes

•  Strategische Zielgruppenbetreuung in Kooperation 

mit dem Technischen Berater

Ihr Profil:

•   Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische 

Ausbildung (Quereinsteiger sind ebenfalls willkommen)

•  Umfassende PC-Kenntnisse, insbesondere 

MS-Office/CRM

•  Englischkenntnisse von Vorteil

•  Kommunikationstalent und Freude am Telefonieren

•  Freude am Umgang mit Menschen

Buchhalter*in bzw. Kaufm. Angestellte*r  (m/w/d)

Kennziffer 23-08

##
Besuche ETS auf  
Social Media

Ausbildung als

Fachinformatiker*in 
für Systemintegration (m/w/d)

Industriekaufmann/-frau
(m/w/d)

Elektroniker*in  
für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Mechatroniker*in  
(m/w/d)

ETSSUCHTDICH

Sende uns Deine Bewerbung für den 
Ausbildungsstart am 1. Sept. 2023

Studentische Hilfskraft / WiMa 
(m/w/d) Kennziffer 21-06

Ihre Aufgaben:

•  Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung; Prüfung, Kontierung 

und Verbuchung von laufenden Geschäftsvorfällen (GoB)

• Strukturiertes Büromanagement

• Prüfung von Reisekosten

•  Rechnungsprüfung und Abwicklung von Zahlungsläufen

Ihr Profil:

•   Sie verfügen über aktuelle Buchführungskenntnisse 

für Industrieunternehmen

•  Umfassende PC-Kenntnisse, insbesondere MS-Office

•  Kommunikationsbereitschaft

•  Freude am Umgang mit Menschen 

aber auch Zahlen, Daten und Fakten

• Organisationstalent

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Kennziffer 23-10

Ihre Aufgaben:

•  Wareneingang mit Qualitätskontrolle

• Kommissionieren für Fertigung und Kundenaufträge 

•  Verpacken und Versandorganisation von Aufträgen für  

weltweiten Versand

• Bedienen einer vollautomatisierten Warenförderanlage

Ihr Profil:

•   Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik  

bzw. vergleichbare Qualifikation

•  Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Überwachung und 

Steuerung eines Lagers 

•  Gute Kenntnisse in MS Office und einem gängigen 

ERP-System

•  Führerschein mit Eignung für Flurförderfahrzeuge (Stapler)

•  Englischkenntnisse sowie Import-/Exporterfahrung sind  

von Vorteil

Weitere Informationen auf unserer Website.


